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Kinder- und Jugend-
förderplan 2021-
2025 
Jugendamt Märkischer Kreis 

 

VORWORT 

Das gesunde Aufwachsen von Kindern und Ju-

gendlichen ist von zentraler Bedeutung für un-

sere Gesellschaft. Kinder und Jugendliche sind 

unsere Zukunft – sie verfügen über zahlreiche 

Ressourcen, Potenziale und Ideen. Damit diese 

Potenziale sich auch entfalten können, benöti-

gen Kinder und Jugendliche einen sicheren Ent-

wicklungs- und Lebensraum, der zu einer posi-

tiven Persönlichkeitsentwicklung beiträgt so-

wie ein selbstbestimmtes und selbstverant-

wortliches Leben zulässt.  

Die Lebenswelten von Kindern und Jugendli-

chen sind einem permanenten Wandel unter-

worfen. Die verschiedenen (Schul-) Reformen 

sowie die digitalen Medien haben zum Teil gro-

ßen Einfluss auf das Lern- und Freizeitverhalten 

von jungen Menschen genommen. Große ge-

sellschaftliche Themen, wie der Klimawandel 

oder aktuell die COVID-19-Pandemie stellen 

enorme Herausforderungen für Kinder und Ju-

gendliche dar.  

Wir möchten, dass die jungen Menschen im 

Märkischen Kreis gesund aufwachsen und zu-

künftig die Verantwortung für das gesellschaft-

liche Miteinander tragen können und zur Ge-

staltung ihrer Lebenswelt beitragen. Hierzu 

sind in vielfältigen Lebenssituationen Men-

schen erforderlich, die sie begleiten, unterstüt-

zen und ihnen Erlebnis- und Erfahrungsräume 

anbieten können. Vereine und Verbände sowie 

Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugend-

arbeit sind in diesem Kontext weiterhin unver-

zichtbare Orte der außerschulischen Bildung. 

Der Kinder- und Jugendförderplan ist ein Leit-

faden für Inhalte, Konzepte, Angebote und Pro-

jekte in unserem Kreis. Als solcher soll er den 

Menschen dienen, die ihre Zeit mit jungen 

Menschen in Einrichtungen und Gruppen ver-

bringen und zu deren gesunden Aufwachsen 

maßgeblich beitragen.  

Der Kinder- und Jugendförderplan soll wichtige 

Impulse setzen und einen Rahmen schaffen für 

sämtlich Aktivitäten im Bereich der Kinder- und 

Jugendförderung im Märkischen Kreis.  

Ein herzlicher Dank gilt allen, die an diesem 

Plan mitgewirkt haben und denjenigen, die sich 

Tag für Tag für junge Menschen im Märkischen 

Kreis haupt-, neben- und ehrenamtlich einset-

zen! 

 

 

 

 

 

Iris Beckmann-Klatt 

Fachbereichsleitung Jugend und Bildung 

 

 
Stefan Herbel 

Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses 
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1. EINLEITUNG 

Die Kinder- und Jugendförderung ist ein ele-

mentarer Bestandteil der Kinder- und Jugend-

hilfe. Zu diesem Bereich zählen gem. §§ 11-14 

SGB VIII die Handlungsfelder Jugendarbeit, Ju-

gendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- 

und Jugendschutz. Ihre Angebote richten sich 

an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 21 

Jahre. Bei besonderen Angeboten sollen dar-

über hinaus auch junge Menschen bis zum 27. 

Lebensjahr entsprechend dem § 7 SGB VIII ein-

bezogen werden. 

 

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die nähere Ausgestaltung der Kinder- und Ju-

gendförderung wird für Nordrhein-Westfalen 

im „Dritte[n] Gesetz zur Ausführung des Kin-

der- und Jugendhilfegesetz; Gesetz zur Förde-

rung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 

und des erzieherischen Kinder- und Jugend-

schutzes – Kinder- und Jugendförderungsge-

setz – (3. AG-KJHG – KJFöG)“ vorgenommen. 

Gemäß § 15 Abs. 4 des Kinder- und Jugendför-

dergesetzes (KJFöG) erstellt der örtliche Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe auf Grundlage der 

kommunalen Jugendhilfeplanung einen För-

derplan, der für jeweils eine Wahlperiode der 

Vertretungskörperschaft festgeschrieben wird.  

Der Kinder- und Jugendförderplan dient der 

Qualitätssicherung und -entwicklung und wird 

somit als Teil der infrastrukturellen Gewähr-

leistungsverantwortung des öffentlichen Trä-

gers der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne der 

gesetzlichen Vorgaben des § 79a SGB VIII ver-

standen.  

 

 

 

 

1.2 Ziele 

Neben der Qualitätssicherung und -entwick-

lung wird mit dem Kinder- und Jugendförder-

plan das Ziel verfolgt, neue handlungsleitende 

Entwicklungsschwerpunkte für die nächsten 

fünf Jahre zu setzen, sodass den Akteurinnen 

und Akteuren in den o. g. Handlungsfeldern ein 

adäquater Rahmen für ihre alltägliche Arbeit 

und deren Ausrichtung gegeben werden kann. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass den 

Kindern und Jugendlichen im Märkischen Kreis 

ein förderlicher Rahmen zum gesunden Auf-

wachsen und selbstbestimmten Leben zur Ver-

fügung steht.  

Der vierte Kinder- und Jugendförderplan sieht 

eine Anpassung der Förderschwerpunkte so-

wie einige Neu- und Weiterentwicklungen vor. 

Er basiert auf den Erkenntnissen der Jugendför-

derung, der Jugendhilfeplanung sowie auf den 

Erfahrungen der Fachkräfte in den Kommunen 

im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendam-

tes.  
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Hierzu zählen die Kommunen Balve, Halver, 

Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Nachrodt-

Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle. 

Durch die stetig ändernden Lebenswelten von 

Kindern und Jugendlichen bedarf es einer kon-

tinuierlichen Überprüfung und Anpassung der 

kommunalen Förderpläne. 

Der Kinder- und Jugendförderplan kann als ein 

Rahmenplan verstanden werden, der zunächst 

einen Überblick über die verschiedenen Hand-

lungsfelder der Jugendförderung gibt (Kap. 2). 

Ferner soll im Hinblick auf den Kinder- und Ju-

gendförderplan 2015 bis 2020 eine Bilanz gezo-

gen werden (Kap. 3).  

Im vierten Kapitel werden die demografischen 

Entwicklungen im Märkischen Kreis näher be-

trachtet und auf die Lebensphase „Jugend“ nä-

her eingegangen. Anschließend werden inhalt-

lich-konzeptionelle Überlegungen zu einem Be-

teiligungstag von Kindern und Jugendlichen so-

wie Fachkräften aus dem Bereich der Kinder- 

und Jugendförderung näher vorgestellt (Kap. 

5).  

Auf Basis dieser Erkenntnisse werden im sechs-

ten Kapitel die neuen handlungsleitenden Ent-

wicklungsschwerpunkte des Kinder- und Ju-

gendförderplans 2021 bis 2025 näher vorge-

stellt. Abgerundet wird der Kinder- und Ju-

gendförderplan mit einem kurzen Ausblick auf 

die nächsten Jahre. 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 vgl. Giesecke (1983) n. Schwerthelm/Sturzenhecker (2016): 
Die Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII  

2. Die Jugendförderung des Märkischen 

Kreises 

2.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Die Kinder- und Jugendarbeit ist - neben der 

Bildung und Erziehung im Elternhaus, in Kin-

dertageseinrichtung, in (Ganztags-) Schule und 

der beruflichen Bildung – ein wichtiges Lern-

feld in der Freizeit junger Menschen, beson-

ders an den Übergängen zwischen Schule und 

Beruf sowie zwischen Elternhaus und Erwach-

senwerden. 

Dabei ist die Kinder- und Jugendarbeit ein kom-

plexes pädagogisches Handlungsfeld der Kin-

der- und Jugendhilfe und wird neben Familie 

und Schule als „drittes Sozialisationsfeld“ be-

zeichnet.1  

Bereits im Leitsatz des Sozialgesetzbuchs Acht, 

Kinder- und Jugendhilfe, heißt es, dass „Jeder 

junge Mensch […] ein Recht auf Förderung sei-

ner Entwicklung und auf Erziehung zu einer ei-

genverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit hat“2. Daher soll die Jugend-

hilfe die Heranwachsenden in ihrer individuel-

len und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden o-

der abzubauen. 

Welche konkreten Ziele zu welchen Schwer-

punkten in der Kinder- und Jugendarbeit ver-

folgt werden sollen, wird wie folgt beschrie-

ben:  

 

 

 

 

2 §1 SGB VIII 
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§ 11 Jugendarbeit 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sol-
len an den Interessen junger Menschen an-
knüpfen und von ihnen mitbestimmt und mit-
gestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverant-
wortung und zu sozialem Engagement anregen 
und hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbän-
den, Gruppen und Initiativen der Jugend, von 
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst 
für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene 
Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte An-
gebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit ge-
hören: 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemei-
ner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kul-
tureller, naturkundlicher und technischer Bil-
dung, 
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene 
Jugendarbeit, 
4. internationale Jugendarbeit, 
5. Kinder- und Jugenderholung, 
6. Jugendberatung.“3 

In den Grundsätzen des Dritten Gesetzes zur 

Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegeset-

zes Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der 

Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kin-

der- und Jugendschutzes - Kinder- und Jugend-

förderungsgesetz - (3. AG-KJHG - KJFöG) vom 

12.10.2004 heißt es weiter: 

 

 

 

 

                                                                 
3 § 11 SGB VIII 
4 § 2 SGB VIII 

§ 2 Grundsätze 

„1) Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch ge-
eignete Angebote die individuelle, soziale und 
kulturelle Entwicklung junger Menschen unter 
Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürf-
nisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern 
und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidari-
schem Miteinander, zu selbstbestimmter Le-
bensführung, zu ökologischem Bewusstsein 
und zu nachhaltigem umweltbewusstem Han-
deln zu vermitteln. Darüber hinaus soll sie zu 
eigenverantwortlichem Handeln, zu gesell-
schaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer 
Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedli-
chen Mitteln und zu Toleranz gegenüber ver-
schiedenen Weltanschauungen, Kulturen und 
Lebensformen befähigen.“4 

Kinder und Jugendliche sollen in der Kinder- 

und Jugendarbeit dabei unterstützt werden, 

ihre Selbstbestimmungspotentiale zu erfahren 

und zu erweitern. Dazu soll Kinder- und Ju-

gendarbeit ihnen „Angebote zur Verfügung 

stellen“, die sich an den Subjekten und ihren 

Themen und Interessen orientieren. Weiter 

soll Kindern und Jugendlichen Mitbestimmung 

und Mitgestaltung der Kinder- und Jugendar-

beit ermöglicht werden, um zu gesellschaftli-

cher Mitverantwortung und sozialem Engage-

ment anzuregen5. 

Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugend-

arbeit (OKJA) können von jedem jungen Men-

schen besucht werden. Sie sind nicht an eine 

Mitgliedschaft gebunden, sie sind freiwillig und 

kostenfrei. Offene Jugendarbeit findet insbe-

sondere in Einrichtungen, Maßnahmen und 

Projekten, Initiativgruppen, als mobiles Ange-

bot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie 

in kooperativen und übergreifenden Formen 

und Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle Kin-

der und Jugendlichen und hält für besondere 

5 Schwerthelm/Sturzenhecker (2016): Die Kinder- und Jugendar-
beit nach § 11 SGB VIII 
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Zielgruppen spezifische Angebote der Förde-

rung und Prävention bereit.“6 

Im Märkischen Kreis findet Offene Kinder- und 

Jugendarbeit insbesondere in Einrichtungen 

sowie als mobiles und aufsuchendes Angebot 

in den acht Städten und Gemeinden im Zustän-

digkeitsbereich des Jugendamtes statt. Die An-

gebote werden durch das Kreisjugendamt mit 

einem siebenstelligen Betrag gefördert und in 

kommunaler sowie freier Trägerschaft für alle 

jungen Menschen im Alter von sechs bis 21 Jah-

ren - in speziellen Angeboten auch bis 27 Jah-

ren - durchgeführt.   

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen veranlassten das Kreisjugendamt im 

Jahr 2016, die Offene Kinder- und Jugendarbeit 

unter Beteiligung der Kommunen, freien Trä-

ger sowie Fachkräfte neu zu konzipieren. 

In der Konzeption wurde eine fachlich-inhaltli-

che Ausrichtung mit folgenden Schwerpunkten 

für die Offene Kinder- und Jugendarbeit erar-

beitet, der sich alle Beteiligten verpflichtet ha-

ben: 

 Soziales Lernen und Beziehungsarbeit 

 Prävention und Soziale Medien 

 Partizipation 

 Geschlechterspezifische Arbeit 

 Lebensweltorientierung 

 Außerschulische Bildung 

 Inklusion sowie  

 Aufsuchende/Mobile Arbeit 

Die Fachkräfte der OKJA werden durch den 

Märkischen Kreis als Fachberatung begleitet. 

Im Rahmen des Wirksamkeitsdialogs findet 

kontinuierliche und systematische Qualitäts-

entwicklung der OKJA statt. Die Einrichtungen 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erstellen 

ein jährliches quantitatives Berichtswesen. Aus 

                                                                 
6 § 12 3. AG-KJHG - KJFöG 

diesen Daten wird die zweijährliche Struktur-

datenerhebung für die Abbildung der OKJA auf 

Landesebene erhoben.  

In dialogischen Zielvereinbarungen zu Beginn 

eines jeden Jahres werden mit den Fachkräften 

und den Vertreterinnen und Vertretern der 

Träger jeder Einrichtung in den acht Kommu-

nen die zurückliegenden 12 Monate reflektiert 

und das anstehende Jahr durch Wirkungs- und 

Handlungsziele geplant. In diesem Zusammen-

hang können besondere Bedarfe erkannt und 

darauf reagiert werden. 

Darüber hinaus organisiert die Fachberatung 

zweimal im Jahr den Facharbeitskreis OKJA für 

die Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugend-

arbeit in der Jugendbildungsstätte. Die Fach-

kräfte der OKJA sowie die Fachberatung des 

Märkischen Kreises tauschen sich hierbei – ein-

mal im Jahr auch mit den Vertreterinnen und 

Vertreter der Träger über aktuelle Themen aus. 

Bei Bedarf werden Referentinnen und Referen-

ten eingeladen. Die Ergebnisse der Fachar-

beitskreise fließen wiederum in die Qualitäts-

entwicklung mit ein. 

Einmal jährlich findet zusätzlich gemäß der 

„Kooperationsvereinbarung zur Sicherstellung 

des Schutzauftrages bei dem Verdacht auf Kin-

deswohlgefährdung nach § 8a und § 72a SGB 

VIII (für öffentliche Träger von Einrichtungen 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit)“ eine 

Fachtagung zum Thema „Kinderschutz“ statt.  

2.2 Jugendverbandsarbeit 

Genau wie die (Offene) Kinder- und Jugendar-

beit ist auch die Jugendverbandsarbeit ein 

Handlungsfeld in der Kinder- und Jugendhilfe 

nach dem SGB VIII. 
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§ 12 Förderung der Jugendverbände 

„(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Ju-
gendverbände und Jugendgruppen ist unter 
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens 
nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen 
wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst 
organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und 
mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer an-
gelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglie-
der ausgerichtet, sie kann sich aber auch an 
junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder 
sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusam-
menschlüsse werden Anliegen und Interessen 
junger Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten.“7 

Im 3. Ausführungsgesetz des Kinder- und Ju-

gendhilfegesetzes zur Förderung der Jugendar-

beit, der Jugendsozialarbeit und des erzieheri-

schen Kinder- und Jugendschutzes – Kinder- 

und Jugendfördergesetz wird weiter formu-

liert:  

§ 11 Jugendverbandsarbeit 

„Jugendverbandsarbeit findet in auf Dauer an-
gelegten von Jugendlichen selbstorganisierten 
Verbänden statt. Sie trägt zur Identitätsbildung 
von Kindern und Jugendlichen bei. Jugendver-
bände und ihre Zusammenschlüsse haben auf-
grund der eigenverantwortlichen Tätigkeit und 
des ehrenamtlichen Engagements junger Men-
schen einen besonderen Stellenwert in der Kin-
der- und Jugendarbeit.“8 

In Nordrhein-Westfalen ist das Angebot der Ju-

gendverbände sehr heterogen: Im Landesju-

gendring NRW sind beispielsweise 24 religiöse, 

musisch-kulturelle, sportliche, politische, ge-

werkschaftlich orientierte oder Jugendver-

bände von Migrantinnen und Migranten ver-

treten. Der Landesjugendring Nordrhein-West-

falen, vertritt dabei die Interessen der Jugend-

lichen gegenüber Politik und Gesellschaft. 

                                                                 
7 § 12 SGB VIII 

Die Jugendverbandsarbeit wird beim Märki-

schen Kreis durch die Richtlinien zur Förderung 

jugendpflegerischer Aktivitäten der Jugend-

gruppen, Jugendvereine und Jugendverbände 

finanziell unterstützt. Im Jahr 2020 wurden An-

träge in Höhe von rund 115.000,- EUR für Frei-

zeiten, Ferienspaß und Schulungen von Verei-

nen und Verbänden beantragt. Allerdings 

konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nur 

ein Teil der Aktivitäten stattfinden, sodass 

letztlich nur knapp ein Drittel der beantragten 

Gelder ausgezahlt wurde. Die Richtlinien wer-

den regelmäßig aktualisiert und auf der Home-

page des Märkischen Kreises veröffentlicht.  

Daneben können Vertreterinnen und Vertreter 

von Vereinen und Verbänden auf die Fachbera-

tung beim Märkischen Kreis für die Ausgestal-

tung ihrer Jugendarbeit zurückgreifen. 

Zur Sicherstellung des Kinderschutzes werden 

mit allen geförderten Vereinen und Verbänden 

entsprechende Vereinbarungen getroffen. Für 

Beratungen zum Thema Kindeswohlgefährdun-

gen steht das „Beratungsteam im Kinder-

schutz“ des Märkischen Kreises mit mehreren 

Insoweit erfahrenen Kinderschutzfachkräften 

zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt das 

Jugendamt die Träger bei der Umsetzung von 

Präventionskonzepten durch Beratung und 

Fortbildung. 

2.3 Erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz 

Das Handlungsfeld des Erzieherischen Kinder- 

und Jugendschutzes ist Bestandteil der öffent-

lichen Kinder- und Jugendhilfe und in § 14 SGB 

VIII normiert: 

 

 

8 § 11 3. AG-KJHG - KJFöG 
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§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

„(1) Jungen Menschen und Erziehungsberech-
tigten sollen Angebote des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes gemacht werden. 
(2) Die Maßnahmen sollen 

1. junge Menschen befähigen, sich vor gefähr-
denden Einflüssen zu schützen und sie zu Kri-
tikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigen-
verantwortlichkeit sowie zur Verantwortung 
gegenüber ihren Mitmenschen führen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor 
gefährdenden Einflüssen zu schützen.“9  

Inhalt und Umfang der Aufgaben und Leistun-

gen werden gem. § 15 SGB VIII (Landesrechts-

vorbehalt) im jeweiligen Landesrecht geregelt. 

Für Nordrhein-Westfalen gilt hier das Kinder- 

und Jugendförderungsgesetz (KJFöG): 

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

„Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz um-
fasst den vorbeugenden Schutz junger Men-
schen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen 
und Handlungen. Hierbei sollen die Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe insbeson-
dere mit den Schulen, der Polizei sowie den 
Ordnungsbehörden eng zusammenwirken. Sie 
sollen pädagogische Angebote entwickeln und 
notwendige Maßnahmen treffen, um Kinder, 
Jugendliche und Erziehungsberechtigte über 
Gefahren und damit verbundene Folgen recht-
zeitig und in geeigneter Weise zu informieren 
und zu beraten. Hierzu gehört auch die Fort- 
und Weiterbildung von haupt- und ehrenamt-
lich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.“10  

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz 

hat somit das Ziel, die Lebenskompetenzen 

junger Menschen zu fördern, indem metho-

disch präventive Maßnahmen und Angebote 

zur Verfügung gestellt werden. Kinder und Ju-

gendliche sollen durch diese Angebote befä-

higt werden, Gefährdungen zu erkennen und 

                                                                 
9 § 14 SGB VIII 

angemessen mit ihnen umzugehen. Der prä-

ventive pädagogische Aspekt und der Befähi-

gungsansatz stehen somit im Vordergrund. 

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz 

des Märkischen Kreises ordnet die gesetzliche 

Aufgabe folgenden Schwerpunktthemen zu:  

 Suchtprävention  

 Gewaltprävention 

 Prävention von sexueller Ge-

walt 

 Medienerziehung 

 Prävention von Extremismus 

Zu den o.g. Schwerpunktthemen werden ver-

schiedene Angebote und Maßnahmen entwi-

ckelt und vorgehalten. Seminare für Schüler 

und Schülerinnen, Gruppentrainings, jugend-

schutzspezifische Freizeitangebote, Kinder- 

und Jugendtheater, Informationsveranstaltun-

gen, Elternabende und -kurse, Fortbildungen 

und Fachtagungen sind beispielhafte Ange-

bote. Somit werden neben der Hauptziel-

gruppe der Kinder und Jugendlichen auch Er-

wachsene (Eltern sowie Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren) und die Öffentlichkeit an-

gesprochen.  

Neben dem präventiven erzieherischen Kinder- 

und Jugendschutz spielt der gesetzliche Ju-

gendschutz ebenfalls eine Rolle. Dieser findet 

auf der Ebene von Verbotsregelungen statt und 

regelt im Wesentlichen, was jugendbeeinträch-

tigend und jugendgefährdend ist. Die Ausge-

staltung beim Märkischen Kreis befasst sich in 

verschiedener Form mit der Einhaltung des Ju-

gendschutzgesetzes (Gaststättenkonzessio-

nen, Einmalige Gestattungen, Informationen 

und Beratung zu Alters- und Zeitbeschränkun-

gen, Jugendmedienschutz, Jugendarbeits-

schutzgesetz). Eine stete Kooperation mit dem 

Ordnungsamt und der Polizei ist hier vorausge-

setzt. 

10 ebd. 
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2.4 Jugendbildung 

Ein Baustein der Jugendförderung des Märki-

schen Kreises ist der Bereich Jugendbildung. 

Die kreiseigene Jugendbildungsstätte (JuBi) ist 

ein Alleinstellungsmerkmal der Jugendförde-

rung MK. Als außerschulischer Bildungsort bie-

tet sie einen besonderen Rahmen des Lernens 

und der Weiterentwicklung für Kinder, Jugend-

liche sowie pädagogische Fachkräfte und Eh-

renamtliche. Sie hat somit den Stellenwert ei-

ner zentralen Begegnungsstätte für die Akteu-

rinnen und Akteure sowie Zielgruppen in den 

unterschiedlichen Sozialräumen des MK, in-

dem sie einen Ort der Zusammenkunft und des 

Austausches bietet (Kennenlernen, Vernet-

zungsmöglichkeit, Schnittstellenarbeit).  

Das Herzstück der JuBi ist die Bildungsarbeit. 

Das Angebotsspektrum des Bildungsplans der 

JuBi orientiert sich an unterschiedlichen Krite-

rien in den Bereichen Ernährung, Bewegung 

und Stressreduktion. Vor allem ist hier die Gut-

Drauf-Zertifizierung des Hauses einschließlich 

des Seminarangebots und die Unterstützung 

der ehrenamtlichen Arbeit durch Fortbildungs-

angebote zu nennen.  

Zudem kann die JuBi als Gästehaus gebucht 

werden. Die Belegungen können ganzjährig 

wochentags und am Wochenende wahlweise 

zur Selbstversorgung oder Vollverpflegung 

(drei Mahlzeiten) erfolgen. Es gibt 33 Über-

nachtungsmöglichkeiten im Haus.  

Die Angebote im Bildungsplan der JuBi sollen  

 an den Interessen junger Menschen 

anknüpfen und von ihnen mitbe-

stimmt und -gestaltet werden können,  

 sie zur Selbstbestimmung befähigen 

und sie zu gesellschaftlicher Mitver-

antwortung und sozialen Engagement 

anregen und hinführen.  

Sich an den aktuellen Bedürfnissen junger 

Menschen zu orientieren, diese möglichst zeit-

nah aufzugreifen und umsetzbare Seminaran-

gebote zu entwickeln, stellt eine Herausforde-

rung dar. Da die Lebensumstände und die Inte-

ressenlage der jungen Generation variiert 

(Shell Studie 2019), wird ein breites Ange-

botsspektrum benötigt. Ebenfalls angestrebt 

wird die Unterstützung und Förderung der Eh-

renamtlichen in Vereinen und Verbänden so-

wie der pädagogischen Fachkräfte durch die 

Bildungsplangebote.  

 
Abb.: Cover des Bildungsplans 2021 
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Die gesellschaftlichen Veränderungen kenn-

zeichnen auch die Angebote in der Jugendbil-

dungsstätte und deren Inanspruchnahme. So 

sind besonders folgende Bildungsthemen ver-

treten: 

Förderung des Ehrenamts  

Gruppenleitungsschulungen & themenbezo-

gene Fortbildungs- /Vertiefungsseminare  

Förderung kommunikativer und sozialer Kom-

petenzen  

Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen; 

Schwierige Elterngespräche führen; Konfliktge-

spräche führen auf der Grundlage der Gewalt-

freien Kommunikation (GfK); Motivierende Ge-

sprächsführung - Einführung  

Gesundheitsförderung  

Resilienz - der Schatz in uns; Eine kleine Aus-

zeit; Kinder-Yoga für Multiplikatoren und Mul-

tiplikatorinnen; Märchen-Werkstatt; Achtsam-

keit und Selbstfürsorge am Arbeitsplatz  

Politische Bildung & Interkulturelle Kompe-

tenzen  

Civil Po(w)ker; Raus von Zuhaus; Ein Leben zwi-

schen Islam und Spice Girls; Interkulturell un-

terwegs - Reise durch die Religionen; Börek 

trifft auf Piroggen;  

Förderung der Selbstständigkeit für Heran-

wachsende 

Ich nehm´ mein Leben in die Hand; Rundum gut 

informiert  

 

Förderung medialer Kompetenzen 

Fit & Sicher im Netz unterwegs; Gemeinsam im 

Netz unterwegs  

 

Stärkung des Selbstbewusstseins / der Selbst-

behauptung  

Starke Mädchen & Starke Jungs sowie Starke 

junge Frauen  

 

 

Erlebnispädagogische Anregungen 

Girls on Stage; Knigge für Kids; Ranch-Reiten; 

Graffiti-Workshop; Kreativtag für Kids; Survival 

pur - mit Kompass und Pfeil durch die Natur; 

Jump and Run-Parkour Basics 

Der vollständige Bildungsplan mit allen Bil-

dungsthemen ist über die Homepage des Mär-

kischen Kreises in digitaler Form abrufbar so-

wie als Print-Version im Kreishaus Lüdenscheid 

ausliegend. Zusätzlich werden zahlreiche 

Exemplare an verschiedene Interessentinnen 

und Interessenten (Vereine, Verbände, Arzt-

praxen, Jugendzentren, Sparkassen etc.) ver-

schickt.  
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3. Kinder- und Jugendförderplan – Eine Bi-

lanz 

Der vergangene Kinder- und Jugendförderplan 

von 2015 bis 2020 wies sechs handlungslei-

tende Entwicklungsschwerpunkte aus 

1. Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 

2. Förderung ehrenamtlichen Engagements 

3. Interkulturelle Kompetenzen 

4. Partizipative Ansätze 

5. Entwicklung sozialraumorientierter Kinder- 
und Jugendarbeit 

6. Werbung 

Diese sollen nachfolgend anhand der drei über-

greifenden Handlungsfelder OKJA, Jugendver-

bandsarbeit und Erzieherischer Kinder- und Ju-

gendschutz bilanziert werden. 

3.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Kinder- und Jugendarbeit greift die Interessen 

junger Menschen auf und erreicht sie dort, wo 

sie sich in ihrer Freizeit gerade befinden: Im 

Park, auf der Straße, an der Bushaltestelle, auf 

dem Bolzplatz, nach Schulschluss auf dem 

Schulhof, im Freibad oder im digitalen Raum. 

Mittlerweile haben sieben der acht Städte und 

Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Ju-

gendamtes Märkischer Kreis Personal für die 

Aufsuchende sowie Mobile Kinder- und Ju-

gendarbeit eingestellt. Die Gemeinde Schalks-

mühle sieht aktuell noch keinen Handlungsbe-

darf.  

Mit den Fachkräften und den Verwaltungen 

werden zur Qualitätssicherung und -entwick-

lung jährliche Zielvereinbarungen auch zur Mo-

bilen und Aufsuchenden Kinder- und Jugendar-

beit getroffen. Im Jahr 2019 wurde darüber 

hinaus ein Arbeitskreis mit den entsprechen-

den Fachkräften initiiert und ein gemeinsames 

Berichtswesen in Form eines Tätigkeitsnach-

weises erarbeitet und die Praxiserfahrungen 

regelmäßig besprochen. 

Daneben berät das Jugendamt die Fachkräfte 

und Kommunen auch bei der Ausgestaltung 

der OKJA sowie der Mobilen und Aufsuchen-

den Kinder- und Jugendarbeit und stellt geeig-

nete Fortbildungen, beispielsweise im jährli-

chen Facharbeitskreis vor. Insgesamt wurde 

die Fachberatung durch die Koordinierungs-

stelle der Kinder- und Jugendarbeit des Kreisju-

gendamtes deutlich intensiviert. 

Qualitätsentwicklung in der offenen Kin-

der- und Jugendarbeit 

Für die OKJA wurde im Jahr 2016 mit der Erstel-

lung der Konzeption „Offene Kinder- und Ju-

gendarbeit im Märkischen Kreis“ unter Fachbe-

ratung des LWL Landesjugendamtes Westfa-

len-Lippe sowie Beteiligung der Fachkräfte aus 

der OKJA und den Verwaltungen der Träger 

eine neue strategische Grundlage für die Arbeit 

der kommunalen und freien Träger geschaffen. 

Neben fachlich-inhaltlichen Anforderungen im 

Sozialraum wurden strukturelle Rahmenbedin-

gungen fixiert und qualitätssichernde und -ent-

wickelnde Elemente konzeptionell in der OKJA 

verankert. Nach einer Übergangsfrist von fünf 

Jahren sind die im Konzept festgelegten Vorga-

ben des Kreisjugendamtes mittlerweile weitge-

hend durch die zwölf Kinder- und Jugendein-

richtungen in öffentlicher und freier Träger-

schaft der acht Städte und Gemeinden umge-

setzt. 

Im Zuge der Konzeptentwicklung wurden 2017 

auch die Richtlinien des Jugendamtes des Mär-

kischen Kreises zur Förderung der Betriebskos-

ten der OKJA überarbeitet. Seit 2018 werden 

diese nach dem neuen Konzept berechnet und 

ausgezahlt. 2019 sowie 2020 fanden im Rah-

men des Facharbeitskreises mit den Fachkräf-

ten aus der OKJA sowie den Vertreterinnen und 
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Vertreter der Träger, aus den Verwaltungen 

der Kommunen und freien Trägern Reflexionen 

über die angepasste Abrechnung statt. Die Er-

gebnisse fließen in die Weiterentwicklung der 

Förderrichtlinien ein. 

Im Rahmen der Neukonzeption der OKJA und 

des Wirksamkeitsdialogs wurden die Städte 

und Gemeinden sowie die freien Träger dabei 

begleitet, die Kinder- und Jugendarbeit mit ein-

richtungsbezogenen Konzepten zu beschrei-

ben und im Sinne von Qualitätsentwicklung 

Ziele für die Arbeit unter Beachtung der Netz-

werkstrukturen im Sozialraum sowie der Mobi-

len und Aufsuchenden Arbeit festzulegen. Von 

den zwölf Einrichtungen in kommunaler und 

freier Trägerschaft liegt aktuell bereits ein 

Großteil der Konzeptionen vor, die in den ent-

sprechenden politischen Ausschüssen der 

Kommunen unter Begleitung des Jugendamtes 

vorgestellt wurden. Die ausstehenden Kon-

zepte befinden sich gerade in der Ausarbeitung 

und werden voraussichtlich bis zum Sommer 

2021 fertiggestellt. 

Förderung des ehrenamtlichen Engage-

ments 

Die Förderung ehrenamtlichen Engagements 

und die Partizipation junger Menschen ist in 

den Jugendhäusern fest verankert. So stellen 

Kinder und Jugendliche beispielsweise bei The-

kendiensten, der Leitung von Angeboten im 

Haus oder bei Ferienmaßnahmen ihre Eigenini-

tiative und Eigenverantwortung unter Beweis 

und erproben ihre Selbstständigkeit. Diese Fä-

higkeiten bringen sie im besten Fall durch wei-

teres gesellschaftliches Engagement auch au-

ßerhalb des Jugendzentrums mit ein. 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Junge Menschen werden in den Jugendhäu-

sern seit jeher an den grundlegenden Entschei-

dungen beteiligt und partizipieren auch an den 

Angeboten der OKJA. Durch Beteiligungsfor-

mate in den Kommunen in den letzten fünf Jah-

ren, an denen neben Schulen und anderen Ko-

operationspartnerinnen und Kooperations-

partnern auch die OKJA mitwirkt, sollen Kinder 

und Jugendliche in ihrer Selbstwirksamkeit und 

ihrem Demokratieverständnis gestärkt wer-

den. Dies geschah zum Beispiel durch eine Pro-

jektförderung des LWL Landesjugendamtes 

Westfalen-Lippe zum Thema „Partizipation 

und Demokratie fördern“ (2017 bis 2018). So 

wurden Beteiligungsformate unter anderem 

mit dem Stadtjugendring Hagen im Rahmen ei-

nes Projekts zur Bildungslandschaft in Meinerz-

hagen und der Etablierung eines Jugendnetz-

werks sowie Polittalks mit jungen Menschen 

und Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker so-

wie einer Fahrt zum Landtag in Düsseldorf in 

Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik und 

Diskussion mit einem Landtagsabgeordneten 

durchgeführt.  

Sozialräumliche Ausrichtung 

Um die Kinder- und Jugendarbeit weiter sozial-

raumorientiert zu denken und auf besondere 

Bedarfe reagieren zu können, nehmen die 

Fachkräfte der OKJA sowie der Jugendförde-

rung des Märkischen Kreises an regelmäßigen 

Arbeitskreisen der Kinder- und Jugendhilfe vor 

Ort teil. Für den Sozialraum Kierspe wird seit 

2020 durch eine Projektgruppe beim Märki-

schen Kreis eine Konzeption erarbeitet, mit 

Hilfe derer die Akteurinnen und Akteure, Hilfs-

angebote und Zielgruppen vor Ort vernetzt und 

zum Austausch angeregt werden sollen. 

Die Kooperation mit Schule spielt eine immer 

bedeutsamere Rolle für die OKJA und es zeigen 

sich in der Praxis Chancen wie auch Herausfor-

derungen. Die OKJA macht sich mit Angeboten 

in Schule und/oder Jugendzentrum auf den 

Weg zu einer gelingenden Zusammenarbeit 

und schärft dabei weiter ihr Profil.  
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Digitalisierung der Jugendhäuser 

In den letzten Jahren ist das Thema „Digitale 

Kommunikation“ immer weiter in den Fokus 

gerückt. Zuletzt hat die COVID-19-Pandemie 

dazu geführt, dass sich in kürzester Zeit inten-

siv mit dieser Thematik auseinandergesetzt 

werden musste, um so auch während der 

„Lockdown“ bedingten Schließungen mit den 

jungen Menschen im Kontakt zu bleiben. 

So nutzen mittlerweile alle Einrichtungen, 

wenn auch mit zum Teil erheblichen techni-

schen und rechtlichen Einschränkungen, digi-

tale Kanäle für die Kommunikation mit ihren 

Besucherinnen und Besuchern sowie der Öf-

fentlichkeit (Homepage, Messenger Dienste, 

Soziale Medien, Videokanäle usw.). In diesem 

Zusammenhang ist deutlich geworden, dass die 

technische Ausstattung an vielen Stellen unzu-

reichend ist und dringend verbessert werden 

muss, um eine adäquate digitale Arbeit leisten 

zu können und den Anschluss an die Zielgruppe 

nicht zu verlieren. Vereinzelte Kommunen ver-

fassen daher derzeit Mediennutzungskonzepte 

mit ihren Einrichtungen. Zudem entwickelt der 

Märkische Kreis unter Einbeziehung der OKJA 

einen Leitfaden zur Medienarbeit. 

Die Jugendförderung selbst hat hinsichtlich der 

Öffentlichkeitsarbeit einen Imagefilm sowie 

„Roll Up“ Banner für jeden Bereich produzieren 

lassen, die bei Veranstaltungen aufgestellt 

werden. Der Imagefilm ist sowohl bei YouTube 

als auch auf der Internetseite des Märkischen 

Kreises zu finden.  

Querschnittsthemen in der Kinder- und Ju-

gendarbeit 

Die Zusammenarbeit zwischen OKJA und Ju-

gendschutz wurde in den letzten Jahren inten-

siviert. So sind die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der OKJA zuverlässige Partnerinnen und 

Partner im Rahmen des „Parcours rund um den 

Jugendschutz“ geworden. Zum einen findet der 

Parcours i.d.R. in den Räumlichkeiten der Ju-

gendzentren statt, zum anderen unterstützen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 

konkreten Durchführung des Parcours. In Hal-

ver, Schalksmühle und Meinerzhagen ist das 

Angebot etabliert. Darüber hinaus unterstützt 

die OKJA auch personell das Camp „Kannst du 

auch ohne“, welches einmal jährlich in den 

Sommerferien stattfindet. 

 
Abb.: Flyer für das Camp „Kannst du auch ohne?“ 

Weitere Beratungsschwerpunkte mit der OKJA 

waren in den letzten Jahren außerdem verän-

derte Öffnungszeiten unter anderem an den 

Wochenenden durch fernbleibende Besuche-

rinnen und Besucher in der Woche, Fachkräfte-

gewinnung z.B. durch Duale Studentinnen und 

Studenten, Einarbeitungskonzepte für neue 
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Fachkräfte, die Etablierung von Supervision 

und das Thema Kinderschutz, welches in jährli-

chen Schulungen mit den Fachkräften „aufge-

frischt“ wird. 

Zusammen mit dem Erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutz werden jährlich 200 Exemplare 

des Interkulturellen Menschenrechtskalender 

an den Jugendhilfeausschuss, die Jugendein-

richtungen sowie Fachkräfte der Schulsozialar-

beit und weitere Interessierte ausgegeben.  

Zur Stärkung interkultureller Kompetenzen 

wurde der Mika-Koffer (Methoden im Koffer 

für alle) des Kommunalen Integrationszent-

rums des Märkischen Kreises im Facharbeits-

kreis vorgestellt. Im Nachgang kam es auch zu 

Anmeldungen zur Fortbildung, um den Koffer 

für die eigene Arbeit mit Kindern nutzen zu 

können.  

 
© FUMA (Fachstelle Gender NRW) 

 

 

 

3.2 Jugendverbandsarbeit 

In dem zurückliegenden Kinder- und Jugend-

förderplan sollte in der Jugendverbandsarbeit 

das Ehrenamt gefördert werden. Dies sollte 

durch die Gründung eines Arbeitskreises unter 

Einbezug der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 

SGB VIII (Zusammenarbeit der freien und öf-

fentlichen Jugendhilfeträger) und die Erarbei-

tung eines „Jahr des Ehrenamts“ erfolgen. Bei-

des ist aufgrund eines Personalwechsels in der 

Jugendförderung und der Verschiebung von 

Schwerpunkten bislang noch nicht geschehen. 

Jedoch konnten in den letzten Jahren in den 

bewährten JULEICA Kursen in der Jugendbil-

dungsstätte insgesamt 85 neue Gruppenleite-

rinnen und Gruppenleiter ausgebildet werden.   

Außerdem wurden die Richtlinien zur Förde-

rung jugendpflegerischer Aktivitäten der Ju-

gendgruppen, Jugendvereine und Jugendver-

bände 2019 und 2020 um rund 75 % erhöht, so-

dass Vereine und Verbände als Antragsteller 

z.B. bei Ferienfahrten oder Schulungen davon 

profitieren können. Im Jahr 2019 und 2020 

wurden jeweils rund 140 Aktivitäten beantragt. 

Im Jahr 2020 konnten jedoch einige Aktivitäten 

aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht umge-

setzt werden. Das Kreisjugendamt hat sich je-

doch großzügig an den Kosten für Stornierun-

gen beteiligt, sodass den Vereinen und Verbän-

den möglichst wenig Unkosten entstanden 

sind. 

Die COVID-19-Pandemie hat zudem dazu ge-

führt, dass die Seminare, Belegungen und Ab-

läufe in der Jugendbildungsstätte (JuBi) massiv 

eingeschränkt waren. Die Einrichtung war aus 

Gründen des allgemeinen Gesundheitsschut-

zes zweimal über einen längeren Zeitraum ge-

schlossen, sodass Veranstaltungen abgesagt 

und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden mussten. Eine Wiedereröffnung ist 

zum aktuellen Zeitpunkt zum 01.07.2021 ge-

plant. Die zehn Bildungsplanseminare in der 
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ersten Jahreshälfte 2021 konnten entspre-

chend umorganisiert werden.  

Internationale Jugendarbeit 

Im Rahmen des Innovationsfonds des Bundes 

wurden Projektmittel akquiriert, welche für die 

Internationale Jugendarbeit verwendet wur-

den. Der Märkische Kreis ist in diesem Zusam-

menhang Teil des Netzwerkes „Kommune goes 

International“ geworden. Im Rahmen des Pro-

jektverlaufs fanden nach einer Auftaktveran-

staltung im Jahr 2017 mit Vertreterinnen und 

Vertreter von Vereinen und Verbänden Peer-

Schulungen statt, die junge Menschen zu Mo-

bilitätsloten ausbildeten. Diese wurden befä-

higt Gleichaltrige zu Auslandsaufenthalten zu 

beraten. Daneben wurde von einer Jugendli-

chen Informationen über Akteurinnen und Ak-

teure der Internationalen Jugendarbeit im 

Märkischen Kreis zusammengetragen und 

durch die Jugendförderung ergänzt. Eine Ver-

öffentlichung ist bislang aufgrund von perso-

nellen Veränderungen noch nicht erfolgt. Wei-

tere Gespräche sollen hierzu in nächster Zeit 

folgen. Vereine und Verbände sollen auf der 

Webseite die Möglichkeit erhalten, ihre Ange-

bote der Internationalen Jugendarbeit darzu-

stellen. 

Ein Konzept für die Internationale Jugendarbeit 

und Interkulturelle Arbeit wurde durch die Ju-

gendförderung bislang noch nicht erstellt. 

Fachberatung für Vereine und Verbände 

Vereine und Verbände werden durch die Koor-

dinierungsstelle Kinder- und Jugendarbeit 

beim Märkischen Kreis mindestens zweimal im 

Jahr durch einen Newsletter über aktuelle An-

gebote der Jugendförderung informiert. In der 

ersten Hälfte des Jahres 2020 fokussierte sich 

die Fachberatung zwangsläufig auf die Corona-

bedingten Schutzkonzepte für die Wiederauf-

nahme der Angebote von Vereinen und Ver-

bänden. Dabei ging auch um die Gestaltungs-

möglichkeiten von Ferienangeboten in den 

Schulferien unter den bestehenden Beschrän-

kungen.  

Eine Schnittstelle zur Jugendverbandsarbeit 
stellt die Jugendbildungsstätte (JuBi) des Mär-
kischen Kreises dar. Hier wurden in den Jahren 
2015 bis 2020 rund 300 ehrenamtlich Tätige 
durch jährlich zwei Gruppenleitungsschulun-
gen (JuleiCa) und mehrere themenbezogene 
Fortbildungs- und Vertiefungsseminare in den 
Bereichen 
 

 Förderung kommunikativer und sozia-
ler Kompetenzen  

 Gesundheitsförderung 
 Politische Bildung & Interkulturelle 

Kompetenzen  
 Förderung der Selbstständigkeit für 

Heranwachsende  
 Förderung medialer Kompetenzen  
 Stärkung des Selbstbewusstseins / der 

Selbstbehauptung  
 Erlebnispädagogische Anregungen  

 
 gefördert. 
 

Kinderschutz 

Im Rahmen der Qualifizierung von Jugendgrup-

penleiterinnen und Jugendgruppenleiter wur-

den die jungen Ehrenamtlichen durch Vertrete-

rinnen und Vertreter des Beratungsteams Kin-

derschutz beim Märkischen Kreis hinsichtlich 

des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdun-

gen geschult. Neben diesen Fortbildungsange-

boten nutzen die Vereine und Verbände die 

„Insoweit erfahrenen Kinderschutzfachkräfte“ 

innerhalb des Jugendamtes bei Fragen zur The-

matik und z.B. der Erstellung von Präventions-

konzepten. 

Der Kinderschutz im Verein wurde durch Fort-

bildungen für die Vertreterinnen und Vertreter 

von Vereinen und Verbänden forciert und 
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durch den Kreissportbund unterstützt. Mit den 

Vereinen und Verbänden, welche im Rahmen 

der Richtlinien zur Förderung jugendpflegeri-

scher Aktivitäten unterstützt wurden, konnten 

in den zurückliegenden Jahren Vereinbarungen 

zur Sicherstellung des Schutzauftrages abge-

schlossen werden.  

3.3 Erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz 

Im dritten Kinder- und Jugendförderplan war 

die Förderung der „Interkulturellen Kompeten-

zen“ ebenfalls ein Entwicklungsschwerpunkt. 

Insbesondere wurde die Förderung der Dialog-

kompetenz und die Demokratiestärkung fokus-

siert.  

Interkulturelle Kompetenz und Dialogkom-

petenz 

Interkulturelle Kompetenzen wurden im letz-

ten Förderplan durch die Jugendförderung des 

Märkischen Kreises mit diversen Projekten, An-

geboten und Maßnahmen gefördert.  

So fand im November 2017 eine Interkulturelle 

Woche in Neuenrade statt. Die Stadt Neuen-

rade, die Glaubensgemeinschaften, Vereine 

und Verbände, weitere Kooperationspartnerin-

nen und Kooperationspartner sowie die Ju-

gendförderung haben ein vielfältiges und bun-

tes Programmheft erarbeitet. Die Angebote 

wurden im offenen oder im geschlossenen 

Kontext gestaltet. Die geschlossenen Veran-

staltungen z.B. für Schulklassen oder Jahrgänge 

sind sehr gut angenommen worden. Die offe-

nen und freien Veranstaltungen wurden von 

den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuen-

rade weniger wahrgenommen.  

Die bundesweite Wanderausstellung „Was 

glaubst du denn?! Muslime in Deutschland“ 

wurde im März und April 2019 für einen Zeit-

raum von vier Wochen im Gertrud-Bäumer-Be-

rufskolleg in Lüdenscheid ausgestellt. Interes-

sierte Schulklassen oder Gruppen wurden von 

ausgebildeten Schülerinnen und Schülern des 

GBBK durch die Ausstellung begleitet. Sie lud 

zum Nachdenken und Austauschen über Iden-

titäten und Zuschreibungsprozesse insbeson-

dere von Muslimas und Muslimen in Deutsch-

land ein mit dem Ziel, einer möglichen Islam-

feindlichkeit ggf. vorzubeugen. Die Terminbu-

chungen sind insgesamt eher gering ausgefal-

len. Für die Schulen in unserem Zuständigkeits-

gebiet war die Anfahrt eher schwierig zu be-

wältigen, jedoch fand das platzierte Thema an 

sich großen Zuspruch.  

In der Jugendbildungsstätte wurden u.a. auch 

Seminare zur Förderung der Dialogkompetenz 

angeboten („Börek trifft auf Piroggen – Kochen 

international“, „Reise durch die Religionen – in-

terreligiös unterwegs“, „Ein Leben zwischen 

Koran und Spice Girls“). Trotz forcierter Wer-

bung war der Zulauf für diese Veranstaltungen 

sehr übersichtlich, so dass diese wegen man-

gelnder Teilnehmerzahl abgesagt werden 

mussten.  

Durch den steten Ausbau des Kommunalen In-

tegrationszentrums und des Regionalen Bil-

dungsbüros des Märkischen Kreises werden 

die o.g. Themen vorwiegend durch den Fach-

dienst 56 „Bildung und Integration“ abgedeckt. 

Die Expertise für das Querschnittsthema „In-

tegration“ ist im Kommunalen Integrations-

zentrum verankert. Bei Bedarf finden auch in 

Zukunft Kooperationen zwischen dem Jugend-

amt und dem Fachdienst 56 statt. 
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Demokratiestärkung im Märkischen Kreis 

Zu dem Teilziel „Demokratiestärkung im Märki-

schen Kreis“ wurden ebenfalls einige Angebote 

durch die Jugendförderung entwickelt.  

Das Seminar für Schülerinnen und Schüler „Ge-

nau so – mit Kindern fängt der Frieden an“ ist 

ein Seminar zur Gewaltprävention, Friedenser-

ziehung und Konfliktlösung. Im Zuständigkeits-

bereich ist dieses sehr gut etabliert, 13 Grund-

schulen (Jahrgang 3) nehmen daran teil und ha-

ben es in ihr Schulprogramm eingepflegt.  

Der Kinderrechte-Parcours ist insbesondere für 

Jahrgang 4 als Ergänzung zum Seminar „Genau 

so – mit Kinder fängt der Frieden an“ vorgese-

hen. Nach anfänglicher Durchführung durch 

die Jugendförderung wurde der OKJA der „Staf-

felstab“ übergeben. Der Ausbau des Kinder-

rechte-Parcours sollte zukünftig noch geschärft 

werden.  

Der Workshop für Schulklassen ab Klasse 8 

„Mehr Vielfalt wagen statt Einfalt ertragen“ ist 

entwickelt und auch einmalig durchgeführt 

worden. Dieser soll in nächster Zeit entspre-

chend beworben werden.  

Das Jugendtheaterstück „Zaun im Kopf“ vom 

Theater Sonni Maier wurde erstmalig im März 

2020 in Meinerzhagen gezeigt. Es thematisiert 

Flucht, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung 

– das Stück ist ein Erfolg und sollte zukünftig 

weiterhin gezeigt werden.  

Mit einem Planspiel für eine Arbeitsgruppe von 

Schülerinnen und Schülern hat sich der Kinder- 

und Jugendschutz im Herbst 2019 an der Pro-

jektwoche „Demokratie“ der Gesamtschule 

Kierspe beteiligt. 

Im November 2019 hat in Kooperation mit dem 

Kommunalen Integrationszentrum, der Bera-

tungsstelle Wegweiser und dem Jugendschutz 

der Stadt Lüdenscheid eine Fachtagung zum 

Thema „Faszination Extremismus“ im Gertrud-

Bäumer-Berufskolleg in Lüdenscheid stattge-

funden. Die Fachtagung wurde sehr gut be-

sucht und war ausgebucht.  

In Zusammenarbeit mit der FUMA, Fachstelle 

Gender & Diversität, aus Essen wurden Schu-

lungen für Multiplikatorinnen und Multiplika-

toren zur vorurteilsbewussten Pädagogik ange-

boten. Die Schulungen sind zum einen zur Sen-

Abb.: Kinder aus dem Kinderrechte-Parcours 
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sibilisierung notwendig, zum anderen Voraus-

setzung, um mit dem sogenannten MIKA-Kof-

fer (Methoden im Koffer für alle) in Grundschu-

len zu arbeiten. Einige Schulklassen nehmen 

dieses Angebot – moderiert durch die Jugend-

förderung – wahr. Eigenständige Durchführun-

gen bzw. die Ausleihe des MIKA-Koffers haben 

bisher nicht stattgefunden. Es ist denkbar, dass 

das Format des Koffers für Schulen zu umfang-

reich ist.  

„Peer Education“ 

Der sozialpädagogische Arbeitsansatz „Peer-

Education“ wurde vom erzieherischen Kinder- 

und Jugendschutz an mehreren Stellen fokus-

siert (z.B. im Rahmen des Camps „Kannst du 

auch ohne“). Hierbei handelt es sich um einen 

Ansatz, bei dem Kinder und Jugendliche dazu 

ausgebildet werden, Inhalte Gleichaltrigen zu 

vermitteln, um so die Akzeptanz bzgl. der ver-

mittelten Inhalte zu steigern. Dieser sollte noch 

weiter ausgebaut werden und Schulungen von 

Peers bzw. Jugendlichen beinhalten. 

 
Abb.: Kinder aus dem Camp „Kannst du auch ohne“, 2017 

 

 

 

 

                                                                 
11 vgl. Wegweiser Kommune (2018): Sozialbericht 

4. Gesellschaftliche und fachliche Heraus-

forderungen 

Die Gesellschaft befindet sich in einem stetigen 

Wandel. Demografische Entwicklungen, Schul-

reformen, Ganztagsbetreuung sowie „neue“ 

digitale Medien sind nur einige Punkte, die zu 

einem völlig neuen Lern- und Freizeitverhalten 

bei Kinder und Jugendlichen führen. Diese ge-

sellschaftlichen Veränderungen müssen auch 

in der Ausgestaltung der Kinder- und Jugend-

förderung Berücksichtigung finden. Vor diesem 

Hintergrund sollen zunächst die demografi-

schen Entwicklungen als auch die Jugend als 

Lebensphase genauer betrachtet werden, um 

diese bei der Festlegung neuer Entwicklungs-

schwerpunkte zu berücksichtigen.  

4.1 Demografische und sozialstrukturelle 

Entwicklungen 

Junge Menschen im Märkischen Kreis erleben 

einen mittelgroßen Landkreis in Nordrhein-

Westfalen, zu dem 15 Städte und Gemeinden 

zählen. Er zeichnet sich durch seine ländlichen 

Strukturen und seiner Verortung in der starken 

Industrieregion Südwestfalen aus. Der Märki-

sche Kreis ist überwiegend geprägt von Einfa-

milienhäusern, einem relativ hohen Beschäfti-

gungsniveau und einer vergleichsweise gerin-

gen Kinder- und Jugendarmut. Im Jahr 2018 lag 

die Kinderarmutsquote im Märkischen Kreis 

bei 16,9% und die Jugendarmutsquote bei 

11,7%. Im gesamten Bundesland Nordrhein-

Westfalen lag die Kinderarmutsquote bei 

19,8% und die Jugendarmutsquote 15,2%.11 

Im Hinblick auf den Anteil der unter 18-Jähri-

gen wird im Vergleich zum Land NRW deutlich, 

dass in diesem Fall nur ein durchschnittlicher 

Wert mit 16,8% (NRW: 16,7%) erreicht wird. 

Dieser Anteil wird bis ca. 2030 voraussichtlich 

um ca. drei Prozentpunkte sinken.12 

12 vgl. ebd 
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Im „Wegweiser Kommune“ wertet die Bertels-

mann-Stiftung eine ganze Reihe an statisti-

schen Daten von Kommunen und Landkreisen 

aus. Unter anderem klassifiziert sie die Kom-

munen und Landkreise in insgesamt neun De-

mografietypen13. Diese Demografietypen rei-

chen von „Stabile ländliche Stadt/Gemeinde“ 

(Typ 1) über „Wohlhabende Kommune in länd-

lichen Räumen“ (Typ 4) bis hin zu „Stark 

schrumpfende Kommune mit Anpassungs-

druck“ (Typ 9). 

In der Abbildung 1 wird deutlich, das sieben der 

acht Kommunen aus dem Zuständigkeitsbe-

reich des Kreisjugendamtes einer positiven 

Klassifizierung zugeordnet sind. Lediglich die 

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde wird einem 

strukturschwachen ländlichen Raum zugeord-

net. Nachbarkommunen wie Lüdenscheid und 

Altena werden als stark alternde Kommunen 

(Typ 8) klassifiziert. Mit Blick auf die überwie-

gende Klassifizierung in Typ 1 soll im Folgenden 

diese Zuordnung etwas näher betrachtet wer-

den.  

 

 

                                                                 
13 Die Typisierung wurde von der „Faktor Familie GmbH“ auf der 
Grundlage des „Wegweiser Kommune“ berechnet: Datenstand 
ist das Berichtsjahr 2013, Gebietsstand der 1. Januar 2016. 

„Die durchschnittliche Kommune in Typ 1 ist 

eine kleine kreiszugehörige Gemeinde im länd-

lichen Raum. Sie ist durch Familien geprägt und 

sehr locker, d. h. überwiegend mit Einfamilien-

häusern besiedelt. Materiell geht es der Bevöl-

kerung relativ gut und Einkommensarmut ist 

wenig ausgeprägt. Für den kommunalen Haus-

halt sind die sozialen Belastungen somit gering. 

Allerdings sind auch die Steuereinnahmen nur 

mäßig, wodurch der finanzielle Handlungs-

spielraum der typischen Gemeinde recht eng 

begrenzt ist.“14   

Fast alle Kommunen in Typ 1 haben weniger als 

25.000, die meisten sogar weniger als 10.000 

Einwohner. Im Zuständigkeitsbereich des Kreis-

jugendamtes liegt die Einwohnerzahl zwischen 

6.500 in Nachrodt-Wiblingwerde und rund 

20.000 Einwohner in der Stadt Meinerzhagen. 

Die Kommunen sind extensiv besiedelt und 

umfassen primär Wohngemeinden. Mit durch-

schnittlich 196 Einwohner je Quadratkilometer 

weisen  

 

 

 

 

 

 
14 Wegweiser Kommune, 2018 
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sie die geringste Dichte der neun Demogra-

phietypen auf. Zwar verfügen alle Kommunen 

auch über zahlreiche Arbeitsplätze, aber nur 

bei wenigen reicht deren Zahl aus, um den Ar-

beitsplatzbedarf der Bewohnerinnen und Be-

wohner vor Ort zu decken. Folglich haben die 

weitaus meisten Kommunen einen Auspend-

lerüberschuss. Demzufolge bieten die Kommu-

nen jüngeren Erwachsenen wenig Perspekti-

ven. Da Ausbildungs- und Arbeitsplatzange-

bote ebenso wie Hochschulen im ländlichen 

Raum nur begrenzt zur Verfügung stehen, wan-

dern viele mit dem Auszug aus dem Elternhaus 

in die Arbeitsplatzzentren und Universitäts-

städte ab. 

Fast alle Kommunen mussten unter den jungen 

Erwachsenen Wanderungsverluste hinneh-

men. Die Hälfte verlor dadurch in jedem Jahr 

sogar mehr als drei Prozent ihrer 18- bis 24-Jäh-

rigen. Da diese Altersgruppe aber nur einen ge-

ringen Anteil an der Gesamtbevölkerung stellt, 

reichten die Gewinne bei der Familienwande-

rung dennoch für ein kleines Wanderungsplus 

aus. In der Abbildung 2 wird deutlich, dass bis 

2030 sich die Einwohnerzahl nicht auf dem jet-

zigen Niveau halten lässt. Zum einen steigen 

die Sterbeüberschüsse. Zum anderen werden 

die Wanderungsgewinne zurückgehen, weil 

das Potenzial an Familien, die zuwandern 

könnten, sowohl durch den Rückgang junger 

Menschen als auch durch die gestiegene Wert-

schätzung von Groß- und Mittelstädten als 

Wohnstandort schrumpft. Nach der Bevölke-

rungsvorausberechnung wird die Hälfte der 

Städte und Gemeinden bis 2030 um mehr als 

drei Prozent geschrumpft sein. Für die meisten 

davon wird der Rückgang sogar mehr als sechs 

Prozent ausmachen. 

Auch im Märkischen Kreis müssen sich die 

Kommunen dem steigenden Wettbewerb um 

junge und qualifizierte Einwohner stellen und 

auf die sinkende Zahl an Kindern, Jugendlichen, 

jüngeren Erwachsenen und auch an älteren Be-

wohnerinnen und Bewohner im erwerbsfähi-

gen Alter sowie die steigende Zahl älterer und 

vor allem hochbetagter Menschen reagieren. 

Eine zentrale Herausforderung ist daher die 

Stärkung der Ortsbindung von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen. Die hohen Abwande-

rungszahlen junger Menschen schwächen die 

Zukunftsfähigkeit der Kommunen. Sie sind so-

mit gefordert, den Jugendlichen vor Ort bes-

sere Perspektiven zu bieten. Die Abwanderung 

junger Menschen aus ländlichen Räumen ist 

nicht zu verhindern. Es sollte aber versucht 

werden, die Verluste möglichst gering zu hal-

ten und die Bereitschaft zur späteren Rückwan-

derung zu fördern. Dazu müssen die Bindungen 

an den Heimartort gestärkt und die Chancen 
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auf wohnortnahe Ausbildung und wohnort-

nahe Berufstätigkeit erhöht werden.15 Ferner 

bedarf es aufgrund der Heterogenität der 

Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis ei-

ner kontinuierlichen und differenzierten Be-

trachtung der Kommunen und deren Ange-

bote. Den Kindern und Jugendlichen muss 

schon frühzeitig ein attraktives und Chancen 

förderndes Lebensumfeld zur Verfügung ge-

stellt werden, sodass sie sich entweder dazu 

entscheiden in der Region zu bleiben oder ggf. 

nach ihrer Ausbildungszeit bzw. Studium zu-

rück in den Märkischen Kreis kommen.  

4.2 Jugend als Lebensphase – besondere 

Herausforderungen und Entwicklungen  

Jugendlich ist der Theorie nach, wer nicht mehr 

Kind und auch noch nicht erwachsen ist. Doch 

wann endet die Kindheit und wann beginnt das 

Erwachsenenalter? Der Gesetzgeber hat dies 

im SGB VIII definiert und beschreibt, wer An-

spruch auf Jugendhilfeleistungen hat. Dabei ka-

tegorisiert er (junge) Menschen dem Alter 

nach: 

„(1) Im Sinne dieses Buches ist 
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit 
nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes be-
stimmen, 
2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 
Jahre alt ist, 
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 
27 Jahre alt ist, 
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt 
ist.“16 

Folgt man jedoch der sozialwissenschaftlichen 

Jugendforschung, so wird deutlich, dass die Ju-

gendphase deutlich länger bestimmt wird. 

Denn diese beginnt immer früher, weil sich der 

Zeitpunkt der Pubertät im Lebenslauf nach 

vorne verlagert. Gleichzeitig verzögert sich das 

Ende der Jugendzeit, weil der Übergang in das 

                                                                 
15 vgl. ebd. 
16 § 7 SGB VIII 
17 vgl. Hurrelmann (2010): Lebensphase Jugend, 10. Aufl.  

Erwachsenenleben und die Gründung einer ei-

genen Familie aufgeschoben wird oder ganz 

ausfällt.17  

Durch Individualisierung und Pluralisierungs-

tendenzen der Lebensstile und den weitgehen-

den Wegfall sozialer Schutzgebiete wie die 

dörfliche Gemeinschaft oder die Familie, müs-

sen Jugendliche heute eine hohe Kompetenz 

von Selbstorganisation aufbauen, um den inne-

ren und äußeren Anforderungen zu bestehen. 

Konkret stehen sie vor der Entwicklungsauf-

gabe, jeweils eigene Wege der Entfaltung und 

sozialen Integration in den heute vielfältigen 

Bereichen des Lebens, wie Herkunftsfamilie, 

Schul- und Berufsausbildung, Freizeit, digitale 

Welten, soziale Beziehungen und Religion, zu 

finden. Es treten jedoch immer wieder Situati-

onen auf, in denen Entwicklungsaufgaben gar 

nicht abgeschlossen werden können. Beispiels-

weise durch einen fehlenden Schulabschluss 

und Ausbildung und in der Folge den fehlenden 

Eintritt ins Berufsleben.18 So dehnt sich die 

Phase der Jugend immer weiter aus. Erfolgte in 

den 1900er Jahren mit ca. 12 Jahren noch ein 

direkter Übergang in das Erwachsenenalter, 

entstand die Jugendphase in den 1950er Jah-

ren mit ca. 14 und endete mit ca. 20 Jahren. In 

den 2000ern dehnte sie sich dann von ca. 10 bis 

26 Jahren aus.  Sollte dieser Trend weiterge-

hen, werden die Menschen im Jahr 2050 von 

ca. 9 bis ca. 27 Jahre die Jugendphase durchlau-

fen.19 

Junge Menschen sind heute also früher und 

länger „jugendlich“, da sich die Jugendphase 

durch biologische und gesellschaftliche Pro-

zesse immer weiter ausdehnt. Gleichzeitig 

nimmt die Anzahl der jungen Menschen auf-

grund demografischer Entwicklungen tenden-

ziell ab. Die junge Generation scheint daher in 

18 vgl. ebd. 
19 Hurrelmann/Quenzel (2016): Lebensphase Jugend 
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einem Wettbewerb mit der zahlenmäßig deut-

lich gewichtigeren älteren Generation zu ste-

hen. Doch wie „tickt“ diese Jugend im Moment 

eigentlich? Dieser Frage soll anhand aktueller 

wissenschaftlicher Forschung zum Thema 

nachgegangen werden.   

Studienlagen 

Bereits seit 1953 beauftragt die Deutsche Shell 

AG in Deutschland unabhängige Forschungsin-

stitute mit der Erstellung von Studien, um die 

Lebensrealität von Jugendlichen abzubilden. 

Neben der aktuellen Shell-Studie aus dem Jahr 

2019 soll an dieser Stelle in aller Kürze auf wei-

tere zentrale Studienergebnisse, die sich eben-

falls mit der Lebenswelt von Kindern und Ju-

gendlichen beschäftigen, eingegangen werden. 

So werden die SINUS Jugendmilieus-Studie aus 

dem Jahr 2020 sowie die Jugendstudie Müns-

terland, Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen 

2020 näher beleuchtet. Um der aktuellen Situ-

ation junger Menschen in der COVID-19-Pan-

demie gerecht zu werden, fließt auch der erste 

Teil der bundesweiten Studie JuCo des For-

schungsverbundes „Kindheit – Jugend – Familie 

in der Corona-Zeit“ aus dem Jahr 2020 mit in 

die Betrachtung ein. 

18. Shell Jugendstudie 2019 – Eine Gene-

ration meldet sich zu Wort   

Die befragte junge Zielgruppe, im Alter von 12 

bis 25 Jahren, formuliert den Anspruch auf Mit-

bestimmung bei der Gestaltung der zukünfti-

gen Gesellschaft und fordert zu Handlungen für 

die Themen Umweltschutz sowie Klimawandel 

auf.  

Bereits in der letzten Shell Studie aus dem Jahr 

2015 hatten die Jugendlichen in der Tendenz 

ein größeres Engagement für politische und ge-

                                                                 
20 18. Shell Jugendstudie 2019 

sellschaftliche Themen gezeigt. Dieses verstär-

ken sie inzwischen durch ein zunehmendes 

Umwelt- und Klimabewusstsein (Stichwort 

„fridays for future“) sowie eine bewusste und 

nachhaltige Lebensführung.  

Dabei prägt die jugendlichen Menschen eine 

pragmatische Grundorientierung. So orientie-

ren sie sich an den gesellschaftlichen Leistungs-

normen und zeigen gleichzeitig den Wunsch 

nach stabilen sozialen Beziehungen. Auf der 

Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft pas-

sen sie sich so an, dass sie sich auftuende Chan-

cen gut ergreifen können. Soziale Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Gruppierungen 

liegen weiterhin vor und sind für einen unglei-

chen Bildungserfolg mitverantwortlich. Die Un-

terschiede nehmen der Studie nach allerdings 

eher leicht ab. Gemeinsamkeiten finden sich in 

der Sorge um die ökologische Zukunft, dem 

Trend zu gegenseitigem Respekt und der acht-

samen Lebensführung, dem starken Sinn für 

Gerechtigkeit sowie dem wachsenden Drang, 

sich für ihre Anliegen aktiv zu engagieren. 

Gleichzeitig zeichnet sich die Entwicklung ab, 

dass Kinder und Jugendliche sich zunehmend 

schneller von populistischen Positionen beein-

flussen lassen.  

„Die Kritik, die viele dieser Heranwachsenden 

dabei zugleich am sogenannten Establishment 

in Politik und Gesellschaft üben, ist auch davon 

beeinflusst, dass sich junge Menschen generell 

nicht hinreichend gefragt und einbezogen füh-

len.“20  
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Die Beteiligung junger 

Menschen mit dem Ziel 

des Erlebens von demo-

kratischer Bildung kann 

diesen populistischen 

Entwicklungen entgegen-

wirken und dem Wunsch 

junger Menschen nach 

echter Partizipation ent-

sprechen. Daher ist die 

Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen in dem 

vorliegenden Kinder- und 

Jugendförderplan fest 

verankert (s. Kapitel 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusstudie 2020: „Wie ticken Jugendli-

che?“ 

Das Sinus-Institut untersucht seit 2008 die Le-

benswelten von Jugendlichen im Alter von 14 

bis 17 Jahren und zeigt - wie auch die Shell-Ju-

gendstudie -, dass sich ein bereits beobachte-

ter Trend fortsetzt: Die jungen Menschen 

schreiben der Familie und der Heimat einen 

hohen Stellenwert zu.  Daneben nimmt der Be-

reich „Gesundheit“ tendenziell mehr Platz ein, 

im Vergleich zu Glamour, Spaß  

 

 

oder Konsum, welche eine geringere Rolle, als 

noch vor einigen Jahren spielen.  

Das „Normale“ scheint im schulisch-berufli-

chen Kontext Konjunktur zu haben. So zeich-

nen die Forscherinnen und Forscher ein Bild 

von jungen Menschen, welchen „Normalbio-

grafien“ wichtig erscheinen. Also das Absolvie-

ren von Schule und Ausbildung ohne bemer-

kenswerte Karriereambitionen. Weiter ist die 

Zeit mit Freundinnen und Freunde im unmittel-

baren Lebensumfeld wichtig.  
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In den sogenannten Mainstream-Lebenswel-

ten der sozialen Mitte streben Jugendliche, der 

Studie nach, Lebensverläufe in gesicherten und 

soliden Bahnen an. Demgegenüber nehmen Ju-

gendsubkulturen – wie etwa im musikalisch-

kulturellen in den 1980er und 1990er Jahren -  

immer weniger Raum in der Adoleszenz ein. 

Dieser große Teil der jungen Menschen zwi-

schen ober- und unterschichtigen Lebensmili-

eus scheint sich an die gesellschaftlichen Ent-

wicklungen anzupassen. Gesellschaftliches En-

gagement und das Anprangern von Missstän-

den spielen in der sozialen Mitte weniger eine 

Rolle.  

Der Blick junger Menschen in die Zukunft wird 

eingeschränkt optimistisch beschrieben. 

Die Sinus Studie kommt wieder – wie die aktu-

elle Shell-Studie – zu dem Schluss, dass junge  

 

                                                                 
21 vgl. SINUS-Studie 2020 

 

Menschen nach wie vor recht pragmatisch ver-

anlagt sind. Die Ängste der Zielgruppe bezie-

hen sich im Großen auf das schulische oder be-

rufliche Scheitern und finden sich überwiegend 

in den sozial benachteiligten Lebenswelten. 

Dabei zeigen sich gerade diese prekären ju-

gendlichen Lebenswelten von Stagnation und 

Resignation geprägt.  

Die bildungsnahen Jugendlichen schauen opti-

mistischer in die Zukunft und scheinen keine 

großen Ambitionen zu haben oder Anstrengun-

gen in Kauf nehmen zu wollen. Gleichzeitig zei-

gen sich allerdings große Sorgen um Fragen der 

Klima- und Umweltpolitik und daher ein funkti-

onierendes Politisierungsfeld in der „Fridays 

for future“-Bewegung21. Diese Jugendlichen 

könnten neben anderen Akteurinnen und Akt-

euren eine engagierte Zielgruppe für Beteili-

gungsformate im Märkischen Kreis darstellen.  
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Jugendstudie Münsterland, Ostwestfalen-

Lippe und Südwestfalen 2020 

Die westfälische Jugendstudie befragte 2020 

zum ersten Mal junge Menschen im Alter von 

16 bis 26 Jahren zu Fragen, wie es ihnen in ihrer 

Region geht, was ihre Interessen sind und was 

sie sich für die Zukunft wünschen. 

Es zeigt sich relative Zufriedenheit der befrag-

ten Zielgruppe in ihrer Heimatregion und eine 

starke Verbindung zu Familie, Freundinnen und 

Freunde sowie Vereine. Nach der ersten klei-

nen Wohnung wollen die Jugendlichen gerne in 

ihrem eigenen Einfamilienhaus mit großem  

 

 

 

Garten und in einer Stadt mittlerer Größe le-

ben. 

Thema der Zeit ist die Mobilität. Für Freizeitak-

tivitäten nehmen die befragten Jugendlichen 

auch längere Strecken in Kauf. Zur Arbeit prä-

ferieren sie kurze Wege und wollen nicht län-

ger als 45 Minuten unterwegs sein. Unzufrie-

den stellend wird insgesamt die Versorgung 

des öffentlichen Personennahverkehrs angese-

hen. Verlässlichere und preiswertere Angebote 

sind die Wünsche der jungen Menschen in die-

ser regionalen Studie. 

Wie auch in den eingangs dargestellten Ergeb-

nissen der Shell sowie Sinusstudie kommt auch 

die westfälische Erhebung zu dem Schluss, dass 
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jungen Menschen Zeit für Familie, Freundinnen 

und Freunde sowie Hobbies neben der Arbeit 

wichtiger als Karriere und Gehalt erscheint. 

Damit blicken die Jugendlichen positiv auf ihre 

Heimatregionen mit ihren sozialen Bindungen 

und der dadurch erlebten sozialen Geborgen-

heit. Bei den Befragten zeichnet sich auch ab, 

die eigene berufliche Zukunft nach Möglichkeit 

in diesem für sie sicheren Nahbereich zu su-

chen.  

Wie die Ergebnisse der Erhebung durch die 

Bertelsmann-Stiftung in Kapitel 4.1 zeigen, 

wird es auch im Märkischen Kreis von Bedeu-

tung sein, die Kommunen für junge Menschen 

attraktiv zu halten und die Rückkehr von Fami-

lien in den ihnen bekannten Nahraum - zum 

Beispiel mit einem gut ausgebauten ÖPNV und 

attraktiven Angebote der Jugendförderung - zu 

unterstützen.22  

Bundesweite Studie JuCo 2020 – Erfahrun-

gen und Perspektiven von jungen Men-

schen während der Corona-Maßnahmen 

Wie erleben Jugendliche die Corona-Krise? 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 

Instituts für Sozial- und Organisationspädago-

gik der Universität Hildesheim sowie der Goe-

the-Universität Frankfurt haben in einer bun-

desweiten Studie Jugendliche ab 15 Jahren ge-

nau danach gefragt.  

Wie bereits in den zuvor beschriebenen Stu-

dienergebnissen arbeitet auch die JuCo die 

Vielfältigkeit junger Menschen heraus. Die eine 

Jugend scheint es nicht zu geben. Im Folgenden 

soll daher kurz auf die markantesten Ergeb-

nisse eingegangen werden: 

                                                                 
22 vgl. Jugendstudie Münsterland 2020 
23 vgl.  JuCo 2020 

Zunächst lässt sich festhalten, dass die jungen 

Menschen in vielen Bereichen hohe Werte ih-

rer Zufriedenheit angeben. Es zeigt sich aber 

auch, dass trotz guter sozialer Beziehungen 

und Kontakte die persönliche Situation von 

jungen Menschen oftmals mit Einsamkeitsge-

fühlen, Verunsicherung und Überforderung 

einhergeht. Die bloße Kontakthaltung mittels 

digitaler Medien stellt sich für die jungen Men-

schen beispielsweise als sehr herausfordernd 

dar – ebenso wie der neu strukturierte Alltag. 

Daneben zeigt sich in der Tendenz, dass junge 

Menschen weder den Eindruck haben, dass 

ihre Interessen und Sorgen während der 

Corona-Zeit von Bedeutung sind, noch, dass sie 

eine Chance der Teilhabe erfahren würden. 

Vielmehr fühlen sich die Jugendlichen auf ihre 

Rolle als Schülerinnen und Schüler, Auszubil-

dende und Studierende reduziert und formu-

lieren „funktionieren“ zu müssen anstatt betei-

ligt zu werden. 

Auch hier zeigt sich wieder der starke Wunsch 

junger Menschen, ernst genommen zu werden 

und an der Gestaltung ihrer Lebenswelt aktiv 

beteiligt zu werden.23  
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5. „Traust du Dich?“ – Ein Beteiligungstag 

im Märkischen Kreis 

Die bedarfsgerechte Gestaltung von Angebo-

ten für Kinder, Jugendliche und Familien im 

Märkischen Kreis ist für die Fachkräfte des 

Kreisjugendamtes von besonderer Bedeutung. 

Die vergangenen Jahre haben sehr deutlich ge-

zeigt, dass Kinder und Jugendliche ein zuneh-

mendes Interesse an der Gestaltung ihrer Le-

benswelt und Zukunft haben. Seit nun mehr als 

zwei Jahren setzt sich die „Fridays for future“-

Bewegung aktiv für den Klimaschutz ein. Ein 

Großteil der Anhängerinnen und Anhänger 

zeigt sich politisch interessiert und möchten 

mitreden und gestalten. Diesem dringenden 

Wunsch nach Beteiligung möchten die ver-

schiedenen Akteurinnen und Akteure der Ju-

gendförderung und der Jugendhilfeplanung 

des Märkischen Kreises Rechnung tragen. 

Ursprünglich war für Anfang Juni 2020 ein Be-

teiligungstag für Kinder und Jugendliche aus 

dem Märkischen Kreises angedacht, um sie bei 

der Erstellung dieses Kinder- und Jugendför-

derplans zu beteiligen. Aufgrund der COVID-

19-Pandemie war es jedoch nicht möglich den 

Beteiligungstag durchzuführen. Selbst der Ver-

such, den Beteiligungstag auf den Herbst/Win-

ter 2020 zu verschieben, scheiterte aufgrund 

der erneut gestiegenen Infektionszahlen und 

den zahlreichen Einschränkungen. 

Vor diesem Hintergrund war eine direkte Betei-

ligung von Kindern und Jugendlichen bei der Er-

stellung dieses Plans nicht möglich. Gleichwohl 

sind zumindest über die verschiedenen Fach-

kräfte der freien und öffentlichen Jugendhilfe 

Stimmungsbilder sowie Äußerungen von Kin-

dern und Jugendlichen in diesen Förderplan 

eingeflossen.  Vor diesem Hintergrund fanden 

unter anderem die Entwicklungsschwerpunkte 

‚Partizipation‘ (Kap. 6.1) und ‚Politische Bil-

dung‘ (Kap. 6.4) Berücksichtigung.  

Trotz der derzeit anhaltenden COVID-19 Pan-

demie möchten die Akteurinnen und Akteure 

der Jugendförderung an der Idee eines Beteili-

gungstages festhalten und damit dem Inte-

resse an der Mitgestaltung der Angebote für 

Kinder und Jugendliche gerecht werden. Zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt soll daher in Ergän-

zung zu den verschiedenen Partizipationsvor-

haben aus dem Kapitel 6.1 ein Beteiligungstag 

stattfinden, an dem Kinder und Jugendliche aus 

allen Kommunen aus dem Zuständigkeitsge-

biet des Kreisjugendamtes zur ihrer Lebenswelt 

und den verschiedenen Angeboten befragt 

werden. Diese Rückmeldungen sollen dann bei 

der Konzipierung neuer Angebote Berücksich-

tigung finden.  

Struktur des Beteiligungstages 

Der Beteiligungstag läuft unter dem Motto 

„Traust du dich!?“ und zielt damit auf zwei As-

pekte ab. Zum einen soll dieses Motto Kinder 

und Jugendliche ansprechen und herausfor-

dern, sich einzumischen und ihre Gedanken, 

Wahrnehmungen und Ideen zu äußern. Zum 

anderen zielt das Motto auch auf das Rahmen-

programm des Beteiligungstages ab: Neben 

verschiedenen Gesprächsforen wird den Kin-

dern und Jugendlichen die Möglichkeit gege-

ben, an einem „Schnupperkurs“ in der Kletter-

welt Sauerland teilzunehmen. Dort steht die 

nächste Herausforderung für die Kinder und Ju-

gendlichen an, sich an die bis zu 18 Meter ho-

hen Wände zu trauen. Professionell begleitet 

werden die Kinder und Jugendlichen von aus-

gebildeten Trainerinnen und Trainer der Klet-

terwelt Sauerland.  

Der Beteiligungstag ist für ca. 32 junge Men-

schen ausgelegt. Um „Stimmen“ aus dem ge-

samten Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugend-

amtes sowie unterschiedlicher Altersgruppen 

einfließen zu lassen, wurden einige Kriterien im 

Vorfeld definiert. Zu den Auswahlkriterien ge-

hören folgende Punkte: 
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 Paritätische Besetzung nach Ge-

schlechter- und Altersgruppen (10-13 

J. und 14-16 J.) 

 Vertreterinnen und Vertreter aus allen 

acht Kommunen des Kreisjugendamtes 

 Interessensbekundungsverfahren zur 

Teilnahme am Beteiligungstag wird 

über lokal verankerte Akteurinnen und 

Akteure (Schule, Jugendzentren etc.) 

erfolgen 

Mit dieser Auswahl soll ein Querschnitt gebil-

det werden, der die Heterogenität der Jugend 

im Märkischen Kreis abbildet. Gleichwohl muss 

betont werden, dass die Ergebnisse aufgrund 

der begrenzten Anzahl an Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer nur einen kleinen Ausschnitt 

abbilden können und daher nicht repräsentativ 

sind. Dennoch soll mit diesem Beteiligungstag 

erstmalig der Versuch gestartet werden, Kinder 

und Jugendliche aus allen acht Kommunen im 

Märkischen Kreis zu Wort kommen zu lassen.  

Ziel des Beteiligungstages ist, neue Erkennt-

nisse über die Lebenswelt junger Menschen im 

Märkischen Kreis – unabhängig von der bereits 

beschriebenen Studienlage – zu erwerben, um 

diese systematisch in die Arbeit des Kreisju-

gendamtes einzubeziehen. Thematisch kann es 

darum gehen, wie es Kinder und Jugendlichen 

im Märkischen Kreis geht, was die Zielgruppe 

bewegt und ihr wichtig ist sowie was jungen 

Menschen in ihrer Freizeit fehlt.  

Zudem soll der Beteiligungstag dazu genutzt 

werden, sich grundsätzlich mit den jungen 

Menschen zum Thema Beteiligung auseinan-

derzusetzen. Wünschenswerterweise werden 

gemeinsam neue Ideen zu weiteren Partizipati-

onsmöglichkeiten entwickelt.  Dafür sollen die 

Ergebnisse mittels der Methode „graphic re-

cording“ (visuelle Zusammenfassung von Inhal-

ten) gesichert und umfangreich evaluiert wer-

den.  

6. Entwicklungsschwerpunkte 

In diesem Kapitel werden fünf Entwicklungs-

schwerpunkte für die nächsten Jahre vorge-

stellt. Sie leiten sich aus der Bilanz des letzten 

Kinder- und Jugendförderplans, den prakti-

schen Erfahrungen der Fachkräfte sowie der in 

Kapitel 4 beschriebenen gesellschaftlichen und 

fachlichen Herausforderungen ab.  

Die verschiedenen Entwicklungsschwerpunkte 

sind als Querschnittsthemen zu verstehen, so-

dass entsprechende Aktivitäten und Maßnah-

men in allen Handlungsfeldern der Jugendför-

derung (s. Kapitel 2) entfaltet werden.  

Die stetigen Veränderungen in den Lebenswel-

ten der Kinder und Jugendlichen erfordern eine 

kontinuierliche Anpassung der vorhandenen 

Angebote, Themen und Konzepte. Es bedarf 

neuer Strategien, um an die Themen der jun-

gen Menschen anzuknüpfen und ihr Interesse 

zu wecken.  

6.1 Partizipation 

Das Recht für die Beteiligung und Mitgestal-

tung von Kindern sowie Jugendlichen ist ge-

setzlich festgeschrieben, unter anderem in der 

UN-Kinderrechtskonvention, im Bürgerlichen 

Gesetzbuch, im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

sowie in einzelnen Ländergesetzen.  
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„Beteiligung zielt darauf ab, Entscheidungs-

räume für junge Menschen zu öffnen und da-

mit vonseiten der Erwachsenen Macht abzuge-

ben. Eine Verschiebung von Entscheidungs-

macht zugunsten der Kinder und Jugendlichen 

ist ein wesentlicher Bestandteil von ernst ge-

meinter Partizipation.“24  

Den jungen Menschen kann über die Mitwir-

kungsmöglichkeiten deutlich gemacht werden, 

dass es in ihrer eigenen Lebenswelt – von den 

sozialen Beziehungen bis zu unserem demokra-

tischen System -  wichtig und notwendig ist, 

sich einzumischen und dass dies erfolgreich 

sein kann. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit 

im politischen Raum wiederum schafft Mög-

lichkeiten, sich mit dem eigenen Lebensumfeld 

– sei es in der Kommune oder in Institutionen 

wie Jugendzentren usw. – zu identifizieren.  

Neben den Kindern und Jugendlichen profitie-

ren auch die Erwachsenen von diesem Prozess 

und können – bei entsprechender Offenheit – 

wertvolle Rückmeldungen und Erkenntnisse 

zur Lebenswirklichkeit junger Bürgerinnen und 

Bürger gewinnen und diese in ihren Entschei-

dungen berücksichtigen.25  

Der 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundes-

regierung aus dem Jahr 2020 hat die demokra-

tische Bildung im Kindes- und Jugendalter zum 

Thema gemacht und unterstreicht die Bedeu-

tung demokratischer Bildung. Er zeigt schwer-

punktmäßig auf, wie junge Menschen für Betei-

ligung gewonnen und befähigt werden können. 

Der Bericht schafft eine Grundlage, um die po-

litische Bildung für junge Menschen bis zu ei-

nem Alter von 27 Jahren weiterzuentwickeln 

und hilft bei der Ausrichtung der Angebote der 

Jugendförderung im Märkischen Kreis. 

                                                                 
24 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2012): Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen. Allgemeine Qualitätsstandards und Empfehlungen 

Partizipation als Querschnittsthema in der Ju-

gendförderung 

In der Kinder- und Jugendarbeit sollen auch in 

den nächsten fünf Jahren Beteiligungsformate 

in den Städten und Gemeinden unter Mitwir-

kung junger Menschen sowie der Kommunal-

politik durchgeführt und etabliert werden. Nä-

here Informationen zu den bereits durchge-

führten Beteiligungsformaten befinden sich im 

dritten Kapitel. Bei der Durchführung der Pro-

jekte wird auf Mittel des LWL-Programms „De-

mokratie und Partizipation fördern“ und auf ei-

gene Mittel zurückgegriffen. Bei den Durchfüh-

rungen werden auch immer die Jugendzentren 

mit der sozialräumlichen Expertise ihrer Fach-

kräfte mit eingebunden.  

Als aktuelles Partizipationsprojekt ist für das 

Jahr 2021 das Projekt „ZusammenWIRken: Ge-

meinsam für unsere Sache! Jugend trifft auf Po-

litik“ zu nennen. In diesem Zusammenhang fin-

den in Kooperation mit der Gemeinde Schalks-

mühle, der Stadt Balve, zwei ortsansässigen 

Schulen und Jugendzentren – Corona bedingt - 

digitale Beteiligungsformate im Märkischen 

Kreis statt. Ferner soll für die nächsten Jahre 

eine erneute Beantragung geprüft und ggf. ein 

Projekt aus eigenen Mitteln finanziert werden.  

Ziel ist es, Themen, Ideen und Bedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler herauszuarbeiten 

und diese in Workshops im Freizeitbereich zu 

vertiefen, sowie die Kommunikationsfähigkeit 

und Selbstwirksamkeit zu stärken.  Gut vorbe-

reitet und begleitet treffen die jungen Men-

schen mit ihren Anliegen auf die Verantwortli-

chen aus der Kommunalpolitik, um sich als Teil 

des demokratischen Aushandlungsprozesses 

zu erleben und mit Unterstützung ihre Projekte 

umzusetzen. 

für die Praxisfelder Kindertageseinrichtungen, Schule, Kom-
mune, Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherische Hilfen 
25 vgl. ebd. 
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In den Jugendzentren sollen verstärkt partizi-

pative Methoden bei der Programmgestaltung, 

aber auch bei der Festlegung von Öffnungszei-

ten (am Wochenende) und bei weiteren geeig-

neten Angeboten wie zum Beispiel der Gestal-

tung der Ferienmaßnahmen eingesetzt wer-

den. Aus diesem Grund wird in den jährlichen 

Zielvereinbarungen und in der Fachberatung 

mit den Jugendzentren ein Fokus auf Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen gelegt. Ge-

rade im Bereich der Mobilen/Aufsuchenden 

Arbeit sollen die Fachkräfte aktuelle Bedarfe 

der Kinder, Jugendlichen (und Familien) nied-

rigschwellig aufnehmen und diese mit den Ak-

teurinnen und Akteuren im Sozialraum bespre-

chen, um gemeinsame mögliche Veränderun-

gen zu initiieren. Der Partizipationsgedanke 

wird im regelmäßigen Arbeitskreis mit den 

Fachkräften der Mobilen/Aufsuchenden Arbeit 

forciert.  

Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz 

beabsichtigt in den nächsten Jahren Gleichalt-

rige (=Peers) zu Themen wie der Suchtpräven-

tion und Medienkompetenz auszubilden. Der 

Peer-Education-Ansatz zielt darauf ab, die aus-

gebildeten Jugendlichen in Jugendzentren, 

Schulklassen, Jugendgruppen etc. einzusetzen, 

um Gleichaltrige zu informieren und nach Mög-

lichkeit Einstellungsveränderungen durch au-

thentische „Beratung auf Augenhöhe“ zu errei-

chen. Auch die „Peers“ selbst profitieren von 

diesem Angebot: Durch die erfahrene Selbst-

wirksamkeit wird ihr Selbstbewusstsein und 

die Persönlichkeitsentwicklung gefördert.  

Auch in der Jugendbildung werden weiter par-

tizipative Methoden eingesetzt. 

Seminarteilnehmende und Gäste bekommen 

mündlich wie schriftlich (standardisierter Eva-

luationsbogen) die Möglichkeit, ihre Meinung 

zu verschiedenen Bereichen betreffend Semi-

nar, Jugendbildungsstätte und Verpflegung so-

wie Wünsche zum Seminarangebot mitzutei-

len. Alle Rückmeldungen werden bezogen auf 

die jeweilige Veranstaltung sowie in einer Jah-

resevaluation ausgewertet. Die Ergebnisse der 

Auswertungen fließen in die weiteren Planun-

gen ein.  

Die Seminare des Bildungsplanes sind in der 

Regel so angelegt, dass die Teilnehmenden das 

Angebot mitgestalten können. Themenbezo-

gene Wünsche werden möglichst umgesetzt. 

Einflussnahme und Selbstwirksamkeit können 

auf diese Weise erlebt werden.  

6.2 Prävention von sexualisierter Gewalt 

Neben der Sucht- und Gewaltprävention, der 

Prävention von Extremismus sowie der Medi-

enerziehung stellt der Schutz vor sexualisierter 

Gewalt als zentrale Aufgabe unserer Gesell-

schaft einen besonderen Schwerpunkt im 

Fachdienst Jugendförderung und Kinderbe-

treuung dar. Verlässliche Aussagen über die 

Häufigkeit sexueller Gewalt in Deutschland las-

sen sich nur schwer treffen, da Sexualdelikte ei-

nem hohen Dunkelfeld unterliegen. Dunkel-

feldforschungen aus den vergangenen Jahren 

gehen davon aus, dass jede und jeder Siebte bis 

Achte in Deutschland sexuelle Gewalt in Kind-

heit und Jugend erlitten hat. Dies bedeutet, 

dass in jeder Schulklasse Kinder von sexuali-

sierter Gewalt betroffen sind. Kein Kind ist si-

cher vor sexueller Gewalt geschützt, aber be-

sondere Risikofaktoren bestehen, wenn Kinder 

nicht gelernt haben, ihren eigenen Gefühlen zu 

vertrauen und sie nicht wissen, dass sie über 

ihren Körper selbst bestimmen dürfen. Wenn 
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Kinder darüber hinaus nicht gelernt haben, Er-

wachsenen zu widersprechen, einen Mangel 

an positiven Bezugspersonen haben, emotio-

nal vernachlässigt werden und eine unvollstän-

dige oder keine Sexualerziehung erhalten, 

steigt die Gefahr, Opfer sexueller Gewalt zu 

werden. Prävention muss genau hier ansetzen.  

Neben der Sensibilisierung und Information 

von Erwachsenen, die mit Kindern leben und 

arbeiten, ist die frühzeitige Auseinanderset-

zung mit der Thematik für Kinder von großer 

Bedeutung. Spätestens im Grundschulalter 

sollte jedes Kind die Möglichkeit erhalten, sich 

mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Be-

reits 1998 wurde in den ersten Grundschulen 

im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendam-

tes das Theaterprojekt „Mein Körper gehört 

mir“ von der Theaterpädagogischen Werkstatt 

Osnabrück durchgeführt. Das interaktive Stück 

in drei Teilen für die 3. und 4. Klassen schildert 

Situationen, in denen die körperlichen Grenzen 

von Kindern überschritten und verletzt wer-

den. Es geht um gute und schlechte Berührun-

gen und Geheimnisse. Die Kinder lernen, sich 

auf die eigenen Gefühle zu verlassen, und Nein 

zu sagen, wenn ihnen im Umgang mit anderen 

Personen etwas nicht in Ordnung zu sein 

scheint. Da Kinder aber niemals die Verantwor-

tung oder Schuld daran haben, wenn sie sich 

gegen sexuelle Übergriffe nicht wehren kön-

nen, ist besonders wichtig, dass sie lernen, wie 

und wo sie Hilfe suchen und finden können. 

Eine Sicht- und Informationsveranstaltung für 

die Erziehungsberechtigten der beteiligten Kin-

der gehört obligatorisch dazu. Inzwischen neh-

men, bis auf wenige Ausnahmen, alle 3. und 4. 

Klassen der Grundschulen im Zuständigkeitsbe-

reich des Kreisjugendamtes dieses Angebot an. 

Langfristiges Ziel ist es, dass alle Kinder im Zu-

ständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes an 

diesem Präventionsangebot teilnehmen. 

                                                                 
26 vgl. KIM-Studie 2018 und JIM-Studie 2019 

Mädchen und Jungen zu stärken, damit sie sich 

behaupten und besser schützen können, ist 

Ziel der seit vielen Jahren in der Jugendbil-

dungsstätte angebotenen Selbstbehauptungs-

trainings. Dieses Angebot soll auch in den kom-

menden Jahren aufrechterhalten werden, da 

es sich etabliert hat und der Bedarf weiterhin 

besteht. 

Darüber hinaus organisiert der erzieherische 

Kinder- und Jugendschutz u. a. in Kooperation 

mit den Arbeitskreisen „Hilfe für Kids Meinerz-

hagen / Kierspe“ und dem „Arbeitskreis gegen 

sexuelle Gewalt im nördlichen Märkischen 

Kreis“ Fachtagungen für Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren zum Thema Prävention 

von sexueller Gewalt. Zudem sind gemeinsame 

Veranstaltungen mit dem „Beratungsteam im 

Kinderschutz“ geplant (z. B. Schulungen im Be-

reich der Kindertagespflege und Jugendarbeit).  

Sexuelle Gewalt in digitalen Medien 

In den letzten Jahren hat sich hier ein neuer 

Schwerpunkt entwickelt, die sexuelle Gewalt in 

und durch digitale Medien. Smartphone und 

Internet gehören heute selbstverständlich zum 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. 

Über 90 Prozent der 12jährigen besitzen ein 

Smartphone, bei den Sechsjährigen ist es ein 

Drittel. Forscherinnen und Forscher sprechen 

von der „Generation iPhone“, die ihr Smart-

phone niemals abschaltet. Für Mädchen und 

Jungen herrscht das soziale Muss, auf den vie-

len Plattformen im Netz unterwegs zu sein.26  

Sowohl im Chat als auch in der Onlinecommu-

nity geht es darum, sich möglichst cool oder 

sexy darzustellen. Das Phänomen heißt digita-

ler Exhibitionismus. In sozialen Netzwerken wie 

WhatsApp, Instagram, Tik Tok und Online-Spie-

len wie Minecraft oder Fortnite können Kinder 

dadurch auch unangenehme oder gar gefährli-

che Erfahrungen machen. Denn Kinder sind 
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nicht in der Lage zu verstehen, wie geschickt sie 

im Internet von anderen manipuliert werden 

können. Daraus können verschiedene Formen 

sexualisierter Gewalt resultieren. Eine Form ist 

das Cybergrooming, das die digitale, gezielte, 

strategische Manipulation eines Mädchens o-

der Jungen hin zu einem Missbrauch bezeich-

net. Die Verbreitung von Missbrauchsabbildun-

gen (Kinderpornografie) und der „Kinder-

sextourismus mit der Webcam“ haben ein Aus-

maß erreicht, das vor zehn Jahren noch nicht 

vorstellbar war.  

Deshalb ist es wichtig, Fachkräfte über diese 

Form der sexuellen Gewalt aufzuklären und 

Möglichkeiten der Prävention sowie die Her-

ausforderungen für die Intervention vorzustel-

len. Da davon auszugehen ist, dass Täterinnen 

und Täter nach immer neuen Wegen suchen 

werden, Kinder und Jugendliche mit Hilfe der 

digitalen Medien zu missbrauchen und die Nut-

zung der digitalen Medien auch bei jüngeren 

Kindern immer mehr zunimmt, wird auch der 

Bedarf an Fortbildungen für Fachkräfte und El-

tern sowie an Projekten für Kinder und Jugend-

liche in den nächsten Jahren weiter steigen. Er-

forderlich ist deshalb die Vorhaltung von regel-

mäßigen Angeboten, um Fachkräfte und Eltern 

auf aktuellem Stand zu halten. 

Aber nicht nur der Missbrauch durch Erwach-

sene, auch die Zunahme der sexuellen Grenz-

verletzungen unter Kindern und Jugendlichen 

ist auffällig. So sind Lehrerinnen und Lehrer im 

Schulalltag sowie haupt- und ehrenamtliche 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter im 

Gruppenalltag nicht selten mit Grenzverletzun-

gen zwischen Kindern und Jugendlichen kon-

frontiert. Der Übergang zu Übergriffen ist dabei 

oft fließend. Wichtig für Lehrerinnen und Leh-

rer sowie Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-

ter ist, bereits bei kleineren Grenzverletzungen 

einzuschreiten und eindeutig Stellung gegen 

verletzendes und übergriffiges Verhalten zu 

beziehen. Übergriffige Kinder und Jugendliche 

brauchen Grenzsetzungen, aber oft auch selbst 

Hilfe. Für die Zusammenarbeit mit Schulen bie-

tet sich der Einsatz der Wanderausstellungen 

vom Institut für Gewaltprävention PETZE in Kiel 

an, da sie eine gute Möglichkeit bieten, mit Ju-

gendlichen ins Gespräch zu kommen. Um die-

ses Angebot ausbauen und etablieren zu kön-

nen, müssen entsprechende Mittel zur Verfü-

gung gestellt werden. Darüber hinaus wird es 

zu den dringenden Aufgaben der Jugendförde-

rung in den nächsten Jahren gehören, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit 

zu dieser Thematik ausreichend zu schulen. 

Um darüber hinaus Übergriffe durch Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in Vereinen und Ver-

bänden und Kinder- und Jugendeinrichtungen 

sowie in Schulen zu verhindern, ist der Ausbau 

von Schutzkonzepten zu fördern. So forderte 

der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregie-

rung, Johannes-Wilhelm Röhrig, zuletzt zur Er-

öffnung des digitalen Kongresses zu sexuali-

sierter Gewalt und deren Verhinderung im 

Schulsystem am 01.10.2020 in Berlin flächen-

deckende Schutzkonzepte an allen Schulen. 

Unter einem Schutzkonzept wird ein passendes 

System von Maßnahmen verstanden, die für 

den besseren Schutz von Mädchen und Jungen 

vor sexuellem Missbrauch und Gewalt in einer 

Institution sorgen. Es ist elementar für die Prä-

vention von sexualisierter Gewalt und unab-

dingbar für einen professionellen Ablauf, wenn 

tatsächlich eine Intervention nötig ist. 

6.3 Förderung des ehrenamtlichen Enga-

gements 

Ob im Sportverein, in der Kinder- und Senioren-

betreuung, in der Jugendarbeit, in der Kultur o-

der im Umweltschutz – die Beweggründe, sich 

für andere zu engagieren, sind ebenso vielfältig 

wie die Einsatzfelder. 

Bürgerschaftliches Engagement trägt zum sozi-

alen Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Es 
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fördert die gesellschaftliche Teilhabe und ist 

Impulsgeber für gesellschaftliche Veränderun-

gen. Für eine lebendige Demokratie ist bürger-

schaftliches Engagement unverzichtbar.  

Das Ehrenamt fördert den Kontakt mit ande-

ren, oft auch mit Menschen, zu denen man 

sonst keinen Zugang hätte. Gleichzeitig öffnet 

freiwilliges Engagement neue Horizonte jen-

seits der eigenen Familie und des eigenen schu-

lischen oder beruflichen Umfelds.  

Durch ihr Engagement und ihre Beteiligung 

identifizieren sich junge Menschen mit dem 

Gemeinwesen und bilden damit die Basis einer 

zukunftsfähigen Alltagskultur. Dabei schaffen 

sie die notwendigen Bedingungen für eine ge-

lingende Lebensbewältigung und nutzen sie 

gleichzeitig zur persönlichen Entwicklung.  

Damit trägt ehrenamtliches Engagement von 

Jugendlichen frühzeitig zu einer Hinführung 

und Weiterentwicklung einer zivilen demokra-

tischen Gesellschaft bei. Wer bereits als junger 

Mensch freiwillig engagiert war, behält diese 

Bereitschaft in der Regel ein Leben lang. Ehren-

amtliches Engagement von Jugendlichen bildet 

somit eine wichtige Grundlage für eine aktive 

Teilhabe und Partizipation an der Bürgergesell-

schaft (bspw. Vereinsleben, Initiativen, karita-

tives Engagement oder Politik). 

Ehrenamtliches Engagement benötigt flexible 

Strukturen, damit alle, die sich engagieren wol-

len, dies auch tun können. Konkret ist Engage-

ment von der Vereinbarkeit von Ehrenamt mit 

Schule, Ausbildung, Beruf, Familie und sonsti-

gen Verpflichtungen abhängig. Gelingt dies 

nicht, findet ehrenamtliches Engagement nicht 

statt. Dabei spielen nicht nur zeitliche Regelun-

gen wie Schulbefreiungen, flexible Arbeitszei-

ten oder Freistellungsmöglichkeiten eine wich-

tige Rolle. 

Jugendverbandsarbeit macht diese Vielfältig-

keit deutlich. Deren Aktivitäten sind ohne die 

unentgeltlich geleisteten Tätigkeiten der eh-

renamtlich Engagierten nicht denkbar.  

In den vergangenen Jahren hat der Märkische 

Kreis die Richtlinien zur Förderung jugendpfle-

gerischer Aktivitäten überarbeitet und die För-

dersätze deutlich erhöht. Verbände, Vereine, 

Gruppen und Initiativen werden dadurch finan-

ziell bei der Durchführung von Fahrten, Maß-

nahmen, Schulungen und Projekten unter-

stützt. Diese Förderung, die pro Tag und Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer gezahlt wird, un-

terstützt die Antragssteller bei der Durchfüh-

rung von Maßnahmen.  

In der Jugendbildungsstätte finden seit Jahren 

regelmäßig die Gruppenleiterinnen- und Grup-

penleiterschulungen statt, die dazu berechti-

gen, die Jugendleitercard (Juleica) als bundes-

einheitlichen Qualitätsstandard zu beantragen. 

Der Bildungsplan enthält darüber hinaus aner-

kannte Bildungsangebote, die Gruppenleiterin-

nen und Gruppenleiter weiterqualifizieren und 

sie für die Kinder- und Jugendarbeit schulen. 

Das im letzten Kinder- und Jugendförderplan 

benannte „Jahr des Ehrenamtes“ wurde bisher 

nicht umgesetzt. Die Gründung eines Arbeits-

kreises mit Vertreterinnen und Vertreter aus 

Bereichen wie Kirche, Sport, Feuerwehr und Ju-

gendeinrichtungen zum Thema „Ehrenamt“ 

wird im Jahr 2021 erfolgen. Dieser Arbeitskreis 

wird ein Konzept zur Umsetzung des „Jahr des 

Ehrenamtes“ entwickeln und entsprechende 

Projekte und Veranstaltungen planen und um-

setzen. 

Ziel muss es sein, die ehrenamtlichen Struktu-

ren gerade in der Kinder- und Jugendarbeit 

auch in den kommenden Jahren weiter aufzu-

werten.  
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6.4 Politische Bildung 

In § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII werden die Schwer-

punkte der Jugendarbeit explizit erwähnt. So 

heißt es, dass politische Bildung ebenfalls ein 

außerschulisches Jugendbildungsangebot sei. 

Auch in § 10 des Dritten Gesetz zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Gesetz 

zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendso-

zialarbeit und des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes - Kinder- und Jugendförde-

rungsgesetz NRW (3. AG-KJHG-KJFöG) werden 

die Schwerpunkte näher erläutert: 

 

§ 10 Schwerpunkte der Kinder- und Jugendar-
beit 

„(1) Zu den Schwerpunkten der Kinder- und Ju-
gendarbeit gehört insbesondere  

1. die politische und soziale Bildung. Sie soll das 
Interesse an politischer Beteiligung frühzeitig 
herausbilden, die Fähigkeit zu kritischer Beur-
teilung politischer Vorgänge und Konflikte ent-
wickeln und durch aktive Mitgestaltung politi-
scher Vorgänge zur Persönlichkeitsentwicklung 
beitragen. 

(…)“27 

Wie bereits im Kapitel 4.2 erwähnt, wird u. a. 

in der Shell-Studie 2019 die Bedeutung politi-

scher Bildung hervorgehoben. So bleibt das po-

litische Interesse im Vergleich zur Studie in 

2015 bei jungen Menschen weiterhin stabil, die 

Bedeutung von politischem Engagement steigt, 

ebenso die Zufriedenheit mit der Demokratie. 

Umweltverschmutzung und Klimawandel sor-

gen für Ängste bei Jugendlichen.  

Die pluralistische Gesellschaft gehört heute 

selbstverständlich zum Lebensraum von Kin-

dern und Jugendlichen dazu. Menschen unter-

schiedlicher Herkunft, durch verschiedene Kul-

                                                                 
27 § 10 SGB VIII 

turen geprägt, diverse Lebensformen (wie Al-

leinerziehende, Patchwork-Familien, homose-

xuelle Paare, etc.) sowie unterschiedliche 

Werte und Bedürfnisse sind Alltag im Leben 

junger Menschen. Diversität und Vielfalt sind 

somit Realität. Diese können einerseits als sehr 

bereichernd gesehen werden, andererseits ist 

Diversität auch nicht immer frei von Konflikten. 

Seit 2015 ist in Deutschland zunehmend zu be-

obachten, dass rechte bzw. rechtspopulistische 

Parteien bei Wahlen und in Kommunalparla-

menten zunehmend an Bedeutung und Wähle-

rinnen- und Wählerstimmen gewinnen. Insge-

samt ist in vielen westlich-demokratisch ge-

prägten Ländern ein starker Rechtsruck zu ver-

sehen und es ist zu bemerken, dass Vorurteile 

und Anfeindungen gegenüber bestimmten Per-

sonengruppen in der Gesellschaft zunehmen. 

Demokratie als „Haltung“ scheint somit keine 

Selbstverständlichkeit zu sein.  

Ziel politischer Jugendbildung ist in erster Linie 

die Prävention von Extremismus (Rechtsextre-

mismus, Linksextremismus, Islamismus, Rassis-

mus, Gruppenbezogene Menschenfeindlich-

keit, usw.) und vor allem die Förderung und 

Stärkung von Demokratie. Ein steter Einsatz für 

demokratische Werte sollte das allgemeine ge-

sellschaftliche Klima prägen. „Parteipolitik“ 

kann an dieser Stelle auch bedeutend sein, 

sollte allerdings schwerpunktmäßig in Schule 

behandelt werden.  

Die Ausrichtung der „Politischen Jugendbil-

dung“ sollte einer auf Toleranz, gegenseitiger 

Achtung, Demokratie und Gewaltfreiheit orien-

tierten Erziehung und Bildung entsprechen. Sie 

soll die Fähigkeit junger Menschen zur Akzep-

tanz anderer Kulturen und gegenseitiger Ach-

tung fördern, denn Ausgrenzung, Diskriminie-

rung und strukturelle Benachteiligung gefähr-

den Kinder und Jugendliche in ihren Entwick-
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lungsmöglichkeiten und können Rückzug, Ge-

waltbereitschaft oder Fremdenfeindlichkeit 

zur Folge haben.  

Vor diesem Hintergrund hat die Jugendförde-

rung des Märkischen Kreises sich zur Aufgabe 

gemacht, politische Jugendbildung als Quer-

schnittsaufgabe wahrzunehmen, entspre-

chend umzusetzen und trägt deshalb der ho-

hen Bedeutung der politischen Jugendbildung 

in der Jugendarbeit Rechnung. Deshalb gilt es 

nicht nur vor Wahlen die Demokratie als 

Staatsform zu stärken, sondern tagtäglich die 

Demokratie als Lebensform einer ganzen Ge-

sellschaft zu ermöglichen. „Demokratie ist 

nicht nur eine Regierungsform, sondern vor al-

lem eine spezifische Form des Zusammenle-

bens“ 28 

Jugendförderung schafft somit Orte politischer 

Bildung. Erfahrungsorientiertes Lernen sollte 

hier ein Wesensmerkmal für politische Bildung 

sein, die direkt an der Lebenswelt junger Men-

schen anknüpft. Zugänge müssen dann nicht 

zwangsläufig durch zusätzliche Programme 

aufgesetzt werden, sondern können zunächst 

auch fast unbemerkt stattfinden, z.B. durch die 

Verantwortungsübernahme für besondere Ak-

tionen, Konzerte o.ä., Thekendienste, die mit 

Altersregelungen einhergehen, Mitgestaltung 

offener Angebote in den Jugendzentren, 

Schlüsseldienste für Jugendräume usw.. Auf-

gabe der Fachkräfte sollte es sein, diese Pro-

zesse zu ermöglichen, zu erkennen, zu beglei-

ten und Reflexionsebenen anzubieten. Mit sol-

chen werteorientierten Ansätzen bilden Ju-

gendverbände, Jugendarbeit und Jugendförde-

rung ein gesellschaftliches Gegengewicht zu 

extremistischen, undemokratischen und unso-

lidarischen Tendenzen.  

Neben den o.g. Ansätzen wird politische Ju-

gendbildung auch konkret durch spezifische 

                                                                 
28 Dewey (1916): Demokratie und Erziehung“  

Methoden gefördert. Geplante Handlungsstra-

tegien der Jugendförderung sind: 

 Seminare im Rahmen des Bildungsplans 

(Jugendbildungsstätte)  

 Fachtagungen, Infoveranstaltungen  

 Fort- und Weiterbildungen (z.B. Vorur-

teilsfreie Pädagogik) 

 Seminare und Workshops (z.B. „Genau so 

– mit Kindern fängt der Frieden an“, 

„Mehr Vielfalt wagen statt Einfalt ertra-

gen“) 

 Projektorientiertes Arbeiten („Kinder-

rechte-Parcours“, Projekte mit Schulen + 

OKJA + weitere Kooperationspartner   

 Theaterveranstaltungen (z.B. „Zaun im 

Kopf“, „Wir sind anders“) 

 Beteiligungsprozesse in den Kommunen 

  „Partizipation und Demokratie fördern“ 

(Projekt des LWL-Landesjugendamtes) 

 Planspiele 

 Netzwerke / Arbeitskreise für Demokratie 

etablieren   

Darüber hinaus wird über das Kommunale In-

tegrationszentrum des Märkischen Kreises das 

Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit 

Courage“ koordiniert.  

6.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit und die damit verbun-

dene (Be-) Werbung der vielfältigen Angebote 

der Kinder- und Jugendförderung soll in den 

kommenden Jahren in den Fokus gerückt wer-

den. Neue und veränderte Kommunikations- 

und Informationswege erfordern eine Anpas-

sung der bisherigen Vorgehensweise. Die Aus-

führungen in Kapitel 4.1 haben deutlich ge-

zeigt, dass Kinder- und Jugendliche sowohl 

analoge als auch digitale Medien nutzen. Dem-

entsprechend ist eine Kommunikation auf bei-

den Wegen erforderlich. Konkret ist für den 

analogen Kommunikationsweg weiterhin vor-

gesehen, Flyer und Informationsschreiben per 
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Post zu verschicken und bei Vereinen, Verbän-

den und öffentlichen Einrichtungen auszule-

gen. Ferner sollen die Angebote weiterhin in 

der Zeitung beworben werden. 

Alle Angebote sollen in Zukunft auch digital be-

worben werden. Neben den bewährten Infor-

mationsmails soll auch die Internetpräsenz er-

neuert werden. Im ersten Schritt ist eine Aktu-

alisierung der Informationen auf der Home-

page des Märkischen Kreises vorgesehen. In ei-

nem zweiten Schritt soll die Homepage des 

Märkischen Kreises insgesamt erneuert wer-

den, sodass Informationen schneller gefunden 

und übersichtlicher dargestellt werden kön-

nen.  

Die Evaluation der verschiedenen Angebote 

hat gezeigt, dass die Öffentlichkeitsarbeit wei-

terhin sehr wichtig ist, um die Bekanntheit der 

vielfältigen Angebote in den jeweiligen Ziel-

gruppen zu fördern. Einige Angebote konnten 

trotz umfassender Planung und Konzeption 

nicht adäquat umgesetzt werden, da der Zulauf 

zu den Angeboten zu gering war. Vor diesem 

Hintergrund soll die systematisierte Erfassung 

der Zugangswege zu den Angeboten der Ju-

gendförderung erweitert werden, um so Rück-

schlüsse auf effektive Informationswege zu zie-

hen und bei Bedarf Änderungen in den Kom-

munikationskanälen vorzunehmen. Unter an-

derem ist angedacht, das (Online-) Anmelde-

formular um die Frage zu erweitern, wie die 

Person auf das jeweilige Angebot aufmerksam 

geworden ist. Bei telefonischen Anfragen er-

folgt weiterhin eine Abfrage am Telefon. 

Die veränderten Kommunikations- und Infor-

mationswege machen zudem eine verstärke 

Präsenz in „Social Media“ unumgänglich. In der 

Altersgruppe der 14-29-jährigen ist WhatsApp 

mit 98% der meistgenutzte Messenger-Dienst 

unter den 14-29-jährigen. Ferner ist Instagram 

das meistgenutzte Soziale Netzwerk unter der 

                                                                 
29 vgl. Statista 2019 

o. g. Altersklasse. Mit durchschnittlich 150 Mi-

nuten pro Tag ist YouTube unter den 16-19-jäh-

rigen die Plattform, welche die höchste Nut-

zungsdauer aufweist.29 Um mit der Zielgruppe 

direkt in Kontakt zu treten und die Angebote 

adäquat zu bewerben, soll der YouTube- sowie 

Facebook-Kanal des Märkischen Kreises stär-

ker genutzt werden. Unter anderem sollen 

kurze (Werbe) Clips entstehen, um so auf die 

vielfältigen Angebote der Jugendförderung 

aufmerksam zu machen. Ferner soll über die 

Notwendigkeit eines eigenen Kanals der Ju-

gendförderung nachgedacht und ggf. die Reali-

sierbarkeit geprüft werden. Für eine zielgerich-

tete Kommunikation wird eine Konzeption zur 

Arbeit mit digitalen Medien angestrebt. 

Neben der externen Öffentlichkeitsarbeit soll 

auch die interne Bekanntheit innerhalb des 

Fachbereiches 5 – Jugend und Bildung – steigen 

und die bisherige Vernetzung intensiviert wer-

den. Insbesondere soll die Zusammenarbeit 

mit den Regionalen Sozialen Diensten ausge-

baut werden, um so Verbindungen zu sozial be-

nachteiligten Familien herzustellen. Ferner soll 

erreicht werden, dass die verschiedenen Ange-

bote in den unterschiedlichen Sozialräumen 

gesehen und mitgedacht werden. Um dies zu 

erreichen, sollen Informationsmaterialien 

standardmäßig übermittelt und der Austausch 

zwischen den verschiedenen Fachdiensten des 

Jugendamtes intensiviert werden. Zudem sol-

len punktuell gemeinsame Dienstbesprechun-

gen stattfinden, um die Angebote vorzustellen 

und die Kooperationsbeziehungen auszu-

bauen.  

Zur Stärkung der Angebote in der Jugendbil-

dungsstätte des Märkischen Kreises sind wei-

terhin Besichtigungen der Jugendbildungs-

stätte geplant, bei denen Interessentinnen und 

Interessenten sich einen persönlichen Eindruck 
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über die Einrichtung und Angebote verschaffen 

können.  

Bei allen Bemühungen im Bereich der Jugend-

förderung bleibt festzuhalten, dass aufgrund 

der begrenzten Ressourcen nur ein kleiner Teil 

der Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrer und anderen Erwach-

senen, die mit Kinder und Jugendlichen arbei-

ten, mit den Angeboten des Kreisjugendamtes 

erreicht werden können. Es ist daher erforder-

lich, durch breite Öffentlichkeitsarbeit die Be-

deutung sowie die Notwendigkeit der Jugend-

förderung deutlich zu machen. Um dies zu er-

reichen, sollen auch in Zukunft niedrigschwel-

lige Angebote für Kinder und Jugendliche, wie 

zum Beispiel das während der COVID-19-Pan-

demie eingeführte Krisentelefon, entwickelt 

und offensiv beworben werden. Neben der Be-

richterstattung über einzelne Maßnahmen 

werden deshalb neue Wege gesucht, um u. a. 

die Förderung und den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen kontinuierlich in den Blick der Öf-

fentlichkeit zu stellen.  

 

 

7. Schlusswort 

Der Kinder- und Förderplan zeigt deutlich, wel-

che vielfältigen gesamtgesellschaftlichen als 

auch spezifischen Herausforderungen es im 

Märkischen Kreis gibt. Insbesondere die sich 

stetig verändernde Lebenswelt junger Men-

schen muss hierbei Berücksichtigung finden. 

Der Kinder- und Jugendförderplan ist dabei ein 

bewährtes Instrument, zielgerichtet die Ent-

wicklungsschwerpunkte als Querschnitts-

thema in den nächsten Jahren einfließen zulas-

sen. Insbesondere das Thema Beteiligung muss 

in den nächsten Jahren stärker in den Fokus rü-

cken, um junge Menschen ernst zu nehmen 

und an der Gestaltung ihrer Lebenswelt teilha-

ben zu lassen. Zudem muss auch in Zukunft der 

Fokus auf die Prävention beibehalten werden, 

um Kinder und Jugendliche frühzeitig bei der 

Entwicklung zu selbstbestimmten und selbst-

verantwortlichen Menschen zu fördern.  
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Kläs, Fabian
Stabstelle Jugendhilfeplanung
02351 / 966 -6654

Klette, Valeria
Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr
02351 / 966 -6916

Sauerland, Matthias
Fachdienstleitung
Jugendförderung und Kinderbetreuung
02351 / 966 -6644

Schöffer, Evelyn
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
02351 / 966 -6609

Siebel, Alexander
Koordination Kinder- und Jugendarbeit
02351 / 966 -6608
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